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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP:Wenner

www.immobilien-berninger.de
Tulpenweg 10 · 64291 Darmstadt
Telefon +49 (0) 61 51 78 73 030
info@immobilien-berninger.de

Verkauf &
Vermietung
Wir sind gerne Ihr
verlässlicher Partner!

Wir wünschen ein gesundes, glückliches
und brandfreies Jahr 2023! 

Ihre Feuerwehr Erzhausen

Neujahrskonzerte
Orchestergemeinschaft Egelsbach-Erzhausen am 14. und 15. Januar 2023

(erzhausen/egelsbach Ba) 
Die spielgemeinschaft der 
Blasorchester erzhausen und 
egelsbach lädt in diesem Jahr 
gleich zu zwei neujahrskon-
zerten ein.
am 14.01.2023 um 19:30 uhr 
in der evangelischen Kirche in 
egelsbach und am 15.01.2023 
um 17:00 uhr im Bürgerhaus 
erzhausen präsentieren die 
Musiker ein abwechslungsrei-

ches Programm zum Jahres-
anfang.
Die Klassik ist dabei durch 
Werke aus dem Barock, mit 
der arie „nessun Dorma“ 
aus Puccinis oper „turandot“ 
und der „ode an die Freude“ 
aus Beethovens 9. sinfonie 
vertreten. es wird die Musik 
aus dem Musical „starlight 
express“ ebenso erklingen 
wie originalkompositionen 

für Blasorchester, die das Pu-
blikum mitnehmen auf reisen 
nach Italien und schottland. 
natürlich kommen auch 
schlager, hits und evergreens 
nicht zu kurz und zwei be-
kannte und schwungvolle 
Konzertmärsche runden das 
Programm ab. Musikalischer 
Leiter und Dirigent ist Markus 
Petri und durch das Programm 
führt adelheid riedl. saalöff-

nung ist jeweils eine stunde 
vor Konzertbeginn, in erzhau-
sen also um 16:00 uhr. Diese 
Veranstaltungen finden beide 
bei freiem eintritt und damit 
auch bei freier Platzwahl 
statt. spenden sind natürlich 
möglich und willkommen. Die 
orchestergemeinschaft würde 
sich über ein reges Interesse 
und ein zahlreiches Publikum 
sehr freuen.

„Der Schatz der Inkas“
Unter diesem Motto lädt der Karneval Club Erzhausen

zu seinen diesjährigen Sitzungen ein
(KM) Liebe Karnevalsfreun-
de, alle Mitglieder und der 
gesamte Vorstand des KC 
erzhausen wünschen euch ein 
glück-liches, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. ein 
neues Jahr voll neuer träume, 
neuer hoffnungen und neuer 
Chancen – das heißt für uns, es 
geht endlich wieder los!
Wir stehen kurz vor unseren 
generalproben, in den nächs-
ten tagen finden die finalen 
trainings der gruppen statt. 
auch unser Deko-team ist in 
den letzten Zügen und erstellt 
unser Bühnenbild zum diesjäh-
rigen Kampagnenmotto: „Der 
schatz der Inkas“.
Ihr kennt unsere großen KCe-
sitzungen noch nicht? Dann 
wird es jetzt Zeit dafür!
es können noch wenige Kar-
ten erworben werden. Der 
eintrittspreis liegt bei 25,00 €.
Falls Interesse besteht, bitte 
melden bei:
sabrina.knell@karnevalclub-
erzhausen.clubdesk.com
auch die beiden nachmittags-
sitzungen des KCe dürfen im 
Kalender nicht fehlen.
traditionell lädt der KCe zu-
sammen mit der gemeinde 
erzhausen auch in 2023 wie-
der erzhäuser seniorinnen und 
senioren sowie behinderte 
Menschen mit deren Beglei-

tung zur kunterbunt gestalte-
ten nachmittagssitzung ein. 
Dieses Jahr findet die sitzung 
am sonntag, den 22. Januar, 
ab 14:11 uhr (einlass 13:11 uhr) 
im großen saal des sportheims 
statt. Der KCe hofft seinen 

gästen bei freiem eintritt und 
freier Platzwahl einen nach-
mittag mit viel Freude bieten 
zu können. Wie üblich sind die 
kostenfreien eintrittskarten 
gegen Vorlage eines renten- 
oder Behindertenausweises im 
rathaus erhältlich. auch ohne 
eine Karte aus dem Vorver-
kauf sind Kurzentschlossene 
herzlich willkommen.
und wer darf selbstverständ-
lich nicht fehlen? natürlich 
unser nachwuchs! Die Vor-
bereitungen für eine fantas-
tische Kindersitzung getreu 
unserem Motto „Fasching 
von Kindern für Kinder“ lau-
fen auf hochtouren. Das team 
der Kindersitzung und die Kids 
freuen sich riesig, euch am 
sonntag, 29.01.2023, pünkt-
lich um 14:31 uhr im großen 
saal des sportheims begrüßen 
zu dürfen. euch erwartet ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm mit anschließender 
Kinderdisco. natürlich gibt es 
auch wieder für jedes Kind ein 
Würstchen. Der eintrittspreis 
beträgt für Kinder 3,00 €,
erwachsene zahlen 5,00 € 
(Karten nur an der tageskas-
se). einlass 14:00 uhr.
eins ist ganz klar – egal an 
welchem sitzungstag wir uns 
sehen: Wir freuen uns riesig 
auf euch alle!

Der diesjährige Kampagnen-
orden zum Motto „Der Schatz 
der Inkas“.

Grundschulkinder
der Lessingschule
singen für die Bewohnenden des

Wohn- und Pflegezentrum Rodensee

(sh) Die grundschulkinder 
der Lessingschule in erzhau-
sen haben uns am vergange-
nen Dienstag im Wohn- und 
Pflegezentrum rodensee 
besucht und mit einigen ein-
studierten Weihnachtsliedern 
überrascht. Die Kinder sangen 
zusammen mit der Lehrer-
schaft und eltern bekannte 
Weihnachtslieder. gesungen 
wurde „Kling glöckchen“, 
„singen wir im schein der 
Kerzen“, „alle Jahre wieder“ 
und viele mehr. Die Bewoh-
nenden schauten dem spekta-
kel von den Wohnbereichen, 
Balkonen oder dem Flur im 
erdgeschoss zu und natürlich 
wurde kräftig mitgesungen. 

Mit einem lauten „Fröhliche 
Weihnachten“ verabschiede-
ten sich die Kinder von uns 
und überreichten unseren 
Bewohnenden mit viel Liebe 
selbstgebastelte und handbe-
schriebene Weihnachtskarten 
sowie verschiedene weih-
nachtliche anhänger. Dieser 
besondere Besuch wird allen 
noch lange in erinnerung blei-
ben, da sind wir uns sicher! an 
dieser stelle bedanken wir uns 
recht herzlich für diese herz-
erwärmende aktion bei den 
schülerInnen, Lehrerschaft 
und eltern. sie können sich 
kaum vorstellen, was diese 
Besuche für uns bedeuten. 
Danke!

Sprechstunde
Versichertenberaterin

(nB) Die Versichertenbera-
terin der Deutschen renten-
versicherung Bund, nicole 
Best, erteilt kostenlos rat 
bei Fragen zur gesetzlichen 
rentenversicherung und hilft 
bei der rentenantragstellung 
und einer Kontenklärung bei 
der Deutschen rentenversi-
cherung. sprechstunde am 
09.01.2023 von 15:30–18 uhr, 
rathaus erzhausen, roden-
seestr. 3, seniorentreff, ter-
minvereinbarung telefonisch 
0171-8150369 oder per e-Mail 
nicole.best@magenta.de
nächste sprechstunde findet 
am 23.01.23 von 15:30–18 uhr 
im rathaus erzhausen statt.

Empfehlungen vom 05.01.–11.01.2023

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Rindergulasch 100 g 1,19 €
Kammsteak (o. Knochen) 100 g 0,99 €
Käselyoner 100 g 1,39 €
Grobe Mettwurst 100 g 1,49 €
Geflügel Leberwurst 
(verschiedene Sorten) 100 g 2,89 €
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AMTLICHE
BEKANNTMACHUNG
der Gemeinde Erzhausen

Gemeindeverwaltung 
Erzhausen

rodenseestraße 3,
64390 erzhausen

Postfach 28,
64386 erzhausen

telefon: 0 61 50-97 67-0
telefax: 0 61 50-97 67-47

e-Mail:
hauptverwaltung@

erzhausen.de

Öffnungszeiten:
Montag: 7–12 uhr und

13–18 uhr
Dienstag: 8:30–12 uhr
Mittwoch: geschlossen

Donnerstag und
Freitag: 7–12 uhr

In dringenden Fällen
erreichen sie uns

telefonisch zu den
angegebenen

Öffnungszeiten sowie
Dienstag: ab 7 uhr und

Dienstag und Donnerstag: 
von 13–16 uhr
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Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer

für Wochenenden und Feiertage
116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst
So., 8. Januar: Apotheke am See,

Grundstr. 2, Darmstadt-Kranichstein
Tel.: 0 61 51 / 76 208

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz

Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18

Psychiatrischer Notdienst
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,

Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen

von 18 bis 23 Uhr.

Einladung zur kommenden Sitzung des Kinder- und 
Jugendparlaments Erzhausen

Am Donnerstag, den 12. Januar 2023, findet ab 16:30 Uhr im Jugend-
zentrum Erzhausen, die erste Sitzung des Kinder- und Jugendparla-
ments im Jahr 2023 statt. 
Alle interessierten Erzhäuser Kinder und Jugendliche sind herzlich ein-
geladen daran teilzunehmen und uns mit Ihren Ideen zu unterstützen. 
Schaut vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Sitzung des KiJuPa
Wann: 12. Januar 2023
Uhrzeit: 16:30 Uhr
Ort: Jugendzentrum Erzhausen, Hauptstraße 12, Erzhausen

Ihr habt Fragen, Ideen oder Wünsche?
Dann schreibt uns: kijupa@erzhausen.de

Fertigstellung von Reisepässen
Der Einwohnerschaft wird hiermit bekannt gegeben, dass die in der Zeit            
vom 26.11.2022 bis 08.12.2022
beantragten Reisepässe bei unserer Verwaltung, Zimmer 02, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten zur Abholung bereitliegen. Die ab-
gelaufenen Reisepässe sind bei der Abholung mitzubringen. Sollte 
der Antragsteller nicht persönlich vorstellig werden können, ist dem 
Abholer eine Vollmacht auszustellen.
Erzhausen, den 03.01.2023
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Ski- und Snowboardfreizeit 2023

Komm‘ mit uns ins Jugendgästehaus Gerlosplatte, Hochkrimml in
Österreich!
Vom 07. April bis 14. April 2023
Du bist mindestens 10 Jahre bis 18 Jahre alt (10 Jahre am Anreisetag) 
und willst eine unvergessliche Woche mit Freunden auf Ski oder Snow-
board verbringen?
Dann bist du hier richtig!

Was erwartet dich?
· Super Leute mit jeder Menge Spaß
· Ski- & Snowboardfahren satt, egal ob Anfänger oder Profi
· Natur und Schnee
· Unvergessliche Erlebnisse
· Abendprogramm

Wann? vom 07. April bis 14. April 2023
Wo? Jugendgästehaus Gerlosplatte Hochkrimml, Österreich
Was? Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus ab Erzhausen
Übernachtung mit Frühstück, Mittag, Abendessen und Getränke, Kur-
taxe Ski-und Snowboardkurs sowie Skipass für 6 Tage- und ein unver-
gessliches Aktionsprogramm durch das beste Betreuerteam vor Ort
Wie viel? 698,- Euro

Die Anmeldung findet Ihr unter: https://kijufoe.erzhausen.de

Die vollständig ausgefüllte Anmeldung kann, digital per E-Mail an
kijufoe@erzhausen.de oder schriftlich in die Briefkästen am Rathaus 
(Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen) oder Jugendzentrum (Haupt-
straße 12, 64390 Erzhausen) eingeworfen werden.
Es besteht die Möglichkeit einer finanziellen Bezuschussung dieser Frei-
zeit durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg! Wir bitten alle Eltern, die 
diese Möglichkeit nutzen möchten, sich direkt mit uns in Verbindung zu 
setzen oder dies auf der Anmeldung schriftlich zu vermerken.

Kinder- und Jugendförderung Erzhausen
Telefon: 06150-976729
E-Mail: Kijufoe@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n                                                                             

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)
für den Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe 8 TVöD zur Verfügung. Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 39,00 Stunden.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
13.01.2023 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n                                                                             

Verwaltungsmitarbeiter/-in (m/w/d)
für das Bauamt.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe 10 TVöD zur Verfügung. Die wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 39,00 Stunden.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
05.01.2023 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung 
am 15.12.2022 diese Satzung über das Erheben von Verwaltungskos-
ten beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommu-
nalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pan-
demie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), 
§§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abga-
ben (Hess-KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. I 2013, 134), 
in Verbindung mit § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hes-
sischen Verwal-tungskostengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. I S. 622).

§ 1
Kostenpflichtige Amtshandlungen

(1) Die Gemeinde Erzhausen erhebt aufgrund dieser Satzung für einzel-
ne Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten in Selbstver-
waltungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung oder überwiegend 
im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und 
Auslagen). Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer 
Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag 
oder ein Widerspruch zurückgenommen, abgelehnt oder zurückgewie-
sen, oder die Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird.

(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, auch 
gemeindlicher, Rechtsvorschriften erhoben werden, bleiben von dieser 
Satzung unberührt. 

(3) Für Amtshandlungen in Auftrags- und Weisungsangelegenheiten 
gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des 
Verwaltungskostengesetzes des Bundes oder die jeweiligen fachgesetz-
lichen Vorgaben.

§ 2
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die 
folgenden Bestimmungen des Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden: 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungs-
kostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu ver-
stehen ist, 

§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Maß-
gabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vor-
schrift auch diese Satzung zu verstehen ist, 

§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, Pausch-
gebühren), 

§ 7 (Sachliche Kostenfreiheit) und § 9 (Auslagen).

§ 3 
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

 1.  wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit
 der Gemeinde veranlasst oder zu wessen Gunsten sie
 vorgenommen wird, 
 2.  wer die Kosten durch eine vor der zuständigen
 Gemeindebehörde abgegebene oder ihr mitgeteilten
 Erklärung übernommen hat, 
 3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft
 Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4 
Kostengläubiger

Kostengläubigerin ist die Gemeinde Erzhausen.

§ 5 
Entstehen der Kostenschuld

(1) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit 
dessen Eingang bei der Gemeinde, im Übrigen mit der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betrages.

§ 6
Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, 
die auch mündlich ergehen kann, fällig, wenn nicht die Gemeinde ei-
nen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenent-
scheidung kann zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. Wird 
sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestätigen. So-
weit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung 
anzugeben. 

(3) Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf An-
trag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines angemessenen Vor-
schusses oder von einer angemessenen Sicherheitsleistung bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig gemacht werden.

§ 7 
Billigkeitsregelung

Die Gemeinde kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung ab-
sehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten er-
scheint.

§ 8 
Gebührentatbestände

(1) Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden 
folgende Gebühren erhoben:

Nr. Gegenstand EUR

1 Schriftliche Auskünfte
einfache schriftliche Auskünfte sind kosten-
frei, soweit sie nicht aus Registern und Dateien 
erteilt werden

30,00
bis

600,00

2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten,
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Perso-
nen, die nicht am Verfahren beteiligt sind,

10,00
bis

600,00

2a wie Nr. 2., wenn ein Bediensteter die Einsicht-
nahme dauernd beaufsichtigen muss

Nach 
Zeitauf-
wand

s. Abs. 2

2b Zuschlag zu Nr. 2 für das Versenden von Ak-
ten, auch von Bußgeldakten außerhalb eines 
Bußgeldverfahrens, 
je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

15,00

2c Zuschlag zu Nr. 2 bei weggelegten Akten,
Karteien, Büchern, je Akte, Kartei, Buch usw. 

3,50

3 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, 
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Per-
sonen, die am Verfahren beteiligt sind, durch 
Versenden, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

12,00

§ 1 Abs. 1 Satz 2 ist auf die Gebühren-
nummern 1 bis 3 nicht anzuwenden.

4 Beglaubigung von Unterschriften 6,00

5 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., die die Behörde selbst hergestellt hat, je 
Urkunde 

3,00

6 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., in anderen Fällen, bei Urkunden, die aus 
1 bis 10 Seiten bestehen
für jede weitere Seite zusätzlich

6,00

0,60

7 Anfertigung von Fotokopien, je Seite DIN A 3 
und kleiner 
- die vom Kostenschuldner besonders bean-
tragt oder 
- die aus vom Kostenschuldner zu vertreten-
den Gründen notwendig wurden

0,30
schw./
weiß
0,50
farbig

8 Ersatz einer Hundesteuermarke 5,00

9 Bescheinigung über gezahlte kommunaler Ab-
gaben

6,00

10 Sonstige Bescheinigungen aller Art 
(soweit nicht gebührenfrei)

6,00

11 Derzeit nicht belegt -/-

12 Derzeit nicht belegt -/-

13 Derzeit nicht belegt -/-

14 Erteilung eines Zeugnisses über das Nichtbe-
stehen oder die Nichtausübung eines Vor-
kaufsrechts, für jedes Grundstück 
mindestens je Grundstückskaufvertrag 

40,00

15 Erteilung von Löschungsbewilligungen für 
Grundpfandrechte sowie Rangrücktrittserklä-
rungen

25,00

16 Zustimmung zur Verlegung neuer und Ände-
rung bereits vorhandener Telekommunikati-
onslinien gem. § 68 Abs. 3 Telekommunika-
tionsgesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

17 Entscheidungen im Zusammenhang mit einem 
Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungser-
laubnis nach dem Hessischen Straßengesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

18 Für die von einer Bauherrschaft beantragte 
oder gewünschte Mitteilung nach Anlage 2 zu 
§ 63 HBO, Abschnitt V 1 Satz 3, die zum vor-
zeitigen Baubeginn berechtigt

50,00

19 Benutzung eines gemeindlichen Personen-
kraftwagens je km

0,35

20 Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen des 
Bauhofes

40,00 € 
je Std.

21 Entscheidungen über einen Widerspruch,
soweit dieser erfolglos geblieben ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

22 Zurücknahme eines Widerspruchs, bevor die 
Amtshandlung vollständig erbracht worden ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

23 Auslieferung neu angemeldeter Müllgefäße;
Abholung abgemeldeter Müllgefäße;
Umtausch umgemeldeter Müllgefäße;

je Auslieferung, Abholung oder Umtausch

30,00

24 Austritt aus Kirchen, Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts

30,00

(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser 
Satzung bestimmt ist oder wenn Wartezeiten über eine ¼ Stunde hin-
aus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an der 
Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit direkt oder indirekt beteiligt 
waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer oder Schreibkräfte) 
wird nicht gesondert berechnet.
Anzusetzen ist auch der Zeitaufwand für die Vor- und die Nachberei-
tung der eigentlichen Amtshandlung sowie etwaiger Wegezeiten.

Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt:

Für Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        20,00 €;

für Beamte des gehobenen Dienstes u. vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        17,00 €;

für alle übrigen Beschäftigten
je Viertelstunde        15,00 €

bei deren Einsatz zu den üblichen Dienstzeiten.

Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag 
von 30% auf diese Gebührensätze erhoben.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungskostensatzung der Gemeinde 
Erzhausen vom 27.04.2004 veröffentlicht am 13.05.2004 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Erzhausen, 05. Januar 2023

Für den Gemeindevorstand
gez. Dr. Heidenreich 
(Erster Beigeordneter)

Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung 
am 15.12.2022 diese Satzung über das Erheben von Verwaltungskos-
ten beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommu-
nalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pan-
demie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), 
§§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abga-
ben (Hess-KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. I 2013, 134), 
in Verbindung mit § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hes-
sischen Verwal-tungskostengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. I S. 622).

§ 1
Kostenpflichtige Amtshandlungen

(1) Die Gemeinde Erzhausen erhebt aufgrund dieser Satzung für einzel-
ne Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten in Selbstver-
waltungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung oder überwiegend 
im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und 
Auslagen). Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer 
Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag 
oder ein Widerspruch zurückgenommen, abgelehnt oder zurückgewie-
sen, oder die Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird.

(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, auch 
gemeindlicher, Rechtsvorschriften erhoben werden, bleiben von dieser 
Satzung unberührt. 

(3) Für Amtshandlungen in Auftrags- und Weisungsangelegenheiten 
gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des 
Verwaltungskostengesetzes des Bundes oder die jeweiligen fachgesetz-
lichen Vorgaben.

§ 2
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die 
folgenden Bestimmungen des Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden: 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungs-
kostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu ver-
stehen ist, 

§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Maß-
gabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vor-
schrift auch diese Satzung zu verstehen ist, 

§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, Pausch-
gebühren), 

§ 7 (Sachliche Kostenfreiheit) und § 9 (Auslagen).

§ 3 
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

 1.  wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit
 der Gemeinde veranlasst oder zu wessen Gunsten sie
 vorgenommen wird, 
 2.  wer die Kosten durch eine vor der zuständigen
 Gemeindebehörde abgegebene oder ihr mitgeteilten
 Erklärung übernommen hat, 
 3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft
 Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4 
Kostengläubiger

Kostengläubigerin ist die Gemeinde Erzhausen.

§ 5 
Entstehen der Kostenschuld

(1) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit 
dessen Eingang bei der Gemeinde, im Übrigen mit der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betrages.

§ 6
Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, 
die auch mündlich ergehen kann, fällig, wenn nicht die Gemeinde ei-
nen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenent-
scheidung kann zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. Wird 
sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestätigen. So-
weit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung 
anzugeben. 

(3) Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf An-
trag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines angemessenen Vor-
schusses oder von einer angemessenen Sicherheitsleistung bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig gemacht werden.

§ 7 
Billigkeitsregelung

Die Gemeinde kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung ab-
sehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten er-
scheint.

§ 8 
Gebührentatbestände

(1) Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden 
folgende Gebühren erhoben:

Nr. Gegenstand EUR

1 Schriftliche Auskünfte
einfache schriftliche Auskünfte sind kosten-
frei, soweit sie nicht aus Registern und Dateien 
erteilt werden

30,00
bis

600,00

2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten,
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Perso-
nen, die nicht am Verfahren beteiligt sind,

10,00
bis

600,00

2a wie Nr. 2., wenn ein Bediensteter die Einsicht-
nahme dauernd beaufsichtigen muss

Nach 
Zeitauf-
wand

s. Abs. 2

2b Zuschlag zu Nr. 2 für das Versenden von Ak-
ten, auch von Bußgeldakten außerhalb eines 
Bußgeldverfahrens, 
je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

15,00

2c Zuschlag zu Nr. 2 bei weggelegten Akten,
Karteien, Büchern, je Akte, Kartei, Buch usw. 

3,50

3 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, 
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Per-
sonen, die am Verfahren beteiligt sind, durch 
Versenden, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

12,00

§ 1 Abs. 1 Satz 2 ist auf die Gebühren-
nummern 1 bis 3 nicht anzuwenden.

4 Beglaubigung von Unterschriften 6,00

5 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., die die Behörde selbst hergestellt hat, je 
Urkunde 

3,00

6 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., in anderen Fällen, bei Urkunden, die aus 
1 bis 10 Seiten bestehen
für jede weitere Seite zusätzlich

6,00

0,60

7 Anfertigung von Fotokopien, je Seite DIN A 3 
und kleiner 
- die vom Kostenschuldner besonders bean-
tragt oder 
- die aus vom Kostenschuldner zu vertreten-
den Gründen notwendig wurden

0,30
schw./
weiß
0,50
farbig

8 Ersatz einer Hundesteuermarke 5,00

9 Bescheinigung über gezahlte kommunaler Ab-
gaben

6,00

10 Sonstige Bescheinigungen aller Art 
(soweit nicht gebührenfrei)

6,00

11 Derzeit nicht belegt -/-

12 Derzeit nicht belegt -/-

13 Derzeit nicht belegt -/-

14 Erteilung eines Zeugnisses über das Nichtbe-
stehen oder die Nichtausübung eines Vor-
kaufsrechts, für jedes Grundstück 
mindestens je Grundstückskaufvertrag 

40,00

15 Erteilung von Löschungsbewilligungen für 
Grundpfandrechte sowie Rangrücktrittserklä-
rungen

25,00

16 Zustimmung zur Verlegung neuer und Ände-
rung bereits vorhandener Telekommunikati-
onslinien gem. § 68 Abs. 3 Telekommunika-
tionsgesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

17 Entscheidungen im Zusammenhang mit einem 
Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungser-
laubnis nach dem Hessischen Straßengesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

18 Für die von einer Bauherrschaft beantragte 
oder gewünschte Mitteilung nach Anlage 2 zu 
§ 63 HBO, Abschnitt V 1 Satz 3, die zum vor-
zeitigen Baubeginn berechtigt

50,00

19 Benutzung eines gemeindlichen Personen-
kraftwagens je km

0,35

20 Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen des 
Bauhofes

40,00 € 
je Std.

21 Entscheidungen über einen Widerspruch,
soweit dieser erfolglos geblieben ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

22 Zurücknahme eines Widerspruchs, bevor die 
Amtshandlung vollständig erbracht worden ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

23 Auslieferung neu angemeldeter Müllgefäße;
Abholung abgemeldeter Müllgefäße;
Umtausch umgemeldeter Müllgefäße;

je Auslieferung, Abholung oder Umtausch

30,00

24 Austritt aus Kirchen, Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts

30,00

(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser 
Satzung bestimmt ist oder wenn Wartezeiten über eine ¼ Stunde hin-
aus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an der 
Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit direkt oder indirekt beteiligt 
waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer oder Schreibkräfte) 
wird nicht gesondert berechnet.
Anzusetzen ist auch der Zeitaufwand für die Vor- und die Nachberei-
tung der eigentlichen Amtshandlung sowie etwaiger Wegezeiten.

Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt:

Für Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        20,00 €;

für Beamte des gehobenen Dienstes u. vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        17,00 €;

für alle übrigen Beschäftigten
je Viertelstunde        15,00 €

bei deren Einsatz zu den üblichen Dienstzeiten.

Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag 
von 30% auf diese Gebührensätze erhoben.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungskostensatzung der Gemeinde 
Erzhausen vom 27.04.2004 veröffentlicht am 13.05.2004 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Erzhausen, 05. Januar 2023

Für den Gemeindevorstand
gez. Dr. Heidenreich 
(Erster Beigeordneter)
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NEUER
JOB!

BÜROKRAFT
KAUFM. FACHKRAFT
Festanstellung in Voll- / Teilzeit, ab sofort (m/w/d)

Tätigkeit
Büroorganisation und
-management
Kassenführung
Angebotserstellung bis
Abrechnung
Betreuung von Einkauf, Lieferanten
Disposition, Koordination von
Kundendienstmitarbeitern

Portfolio
kaufmännische Ausbildung

kommunikativ
strukturiertes, zielgerichtetes

Arbeiten
Service- und

Kundenorientierung
sehr gute Kenntnisse in

Outlook, Excel, Word

NEUES JAHR,

JETZT BEWERBEN:
Am Kirchpfad 48, 64331 Weiterstadt

www.malergesucht.de

Mehrwert

nettes Team
faire Bezahlung
attraktive Angebote zu Weiterbildungen
Förderung von Sozialleistungen

NEUER
JOJOB!

BÜROKRAFT

NEUES JAHR,

Einladung
zum Neujahrsempfang der Gemeinde Erzhausen am

Sonntag, 22. Januar 2023,
ab 11:30 Uhr

im Bürgerhaus Erzhausen, Großer Saal,
Rodenseestraße 9, 64390 Erzhausen

laden wir Sie herzlich ein.

Claudia Lange
- Bürgermeisterin -

Gemeinde Erzhausen • Rodenseestraße 3 • 64390 Erzhausen
Telefon 06150-97 67 – 32 oder 33

vorzimmer@erzhausen.de

Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Erzhausen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung 
am 15.12.2022 diese Satzung über das Erheben von Verwaltungskos-
ten beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommu-
nalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pan-
demie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), 
§§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abga-
ben (Hess-KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. I 2013, 134), 
in Verbindung mit § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hes-
sischen Verwal-tungskostengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12.01.2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. I S. 622).

§ 1
Kostenpflichtige Amtshandlungen

(1) Die Gemeinde Erzhausen erhebt aufgrund dieser Satzung für einzel-
ne Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten in Selbstver-
waltungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung oder überwiegend 
im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und 
Auslagen). Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer 
Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag 
oder ein Widerspruch zurückgenommen, abgelehnt oder zurückgewie-
sen, oder die Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird.

(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, auch 
gemeindlicher, Rechtsvorschriften erhoben werden, bleiben von dieser 
Satzung unberührt. 

(3) Für Amtshandlungen in Auftrags- und Weisungsangelegenheiten 
gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des 
Verwaltungskostengesetzes des Bundes oder die jeweiligen fachgesetz-
lichen Vorgaben.

§ 2
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die 
folgenden Bestimmungen des Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden: 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungs-
kostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu ver-
stehen ist, 

§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Maß-
gabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vor-
schrift auch diese Satzung zu verstehen ist, 

§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, Pausch-
gebühren), 

§ 7 (Sachliche Kostenfreiheit) und § 9 (Auslagen).

§ 3 
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

 1.  wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit
 der Gemeinde veranlasst oder zu wessen Gunsten sie
 vorgenommen wird, 
 2.  wer die Kosten durch eine vor der zuständigen
 Gemeindebehörde abgegebene oder ihr mitgeteilten
 Erklärung übernommen hat, 
 3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft
 Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4 
Kostengläubiger

Kostengläubigerin ist die Gemeinde Erzhausen.

§ 5 
Entstehen der Kostenschuld

(1) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit 
dessen Eingang bei der Gemeinde, im Übrigen mit der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betrages.

§ 6
Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, 
die auch mündlich ergehen kann, fällig, wenn nicht die Gemeinde ei-
nen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

(2) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenent-
scheidung kann zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. Wird 
sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestätigen. So-
weit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten sowie deren Berechnung 
anzugeben. 

(3) Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf An-
trag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines angemessenen Vor-
schusses oder von einer angemessenen Sicherheitsleistung bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig gemacht werden.

§ 7 
Billigkeitsregelung

Die Gemeinde kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung ab-
sehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten er-
scheint.

§ 8 
Gebührentatbestände

(1) Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden 
folgende Gebühren erhoben:

Nr. Gegenstand EUR

1 Schriftliche Auskünfte
einfache schriftliche Auskünfte sind kosten-
frei, soweit sie nicht aus Registern und Dateien 
erteilt werden

30,00
bis

600,00

2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten,
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Perso-
nen, die nicht am Verfahren beteiligt sind,

10,00
bis

600,00

2a wie Nr. 2., wenn ein Bediensteter die Einsicht-
nahme dauernd beaufsichtigen muss

Nach 
Zeitauf-
wand

s. Abs. 2

2b Zuschlag zu Nr. 2 für das Versenden von Ak-
ten, auch von Bußgeldakten außerhalb eines 
Bußgeldverfahrens, 
je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

15,00

2c Zuschlag zu Nr. 2 bei weggelegten Akten,
Karteien, Büchern, je Akte, Kartei, Buch usw. 

3,50

3 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, 
Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Per-
sonen, die am Verfahren beteiligt sind, durch 
Versenden, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

12,00

§ 1 Abs. 1 Satz 2 ist auf die Gebühren-
nummern 1 bis 3 nicht anzuwenden.

4 Beglaubigung von Unterschriften 6,00

5 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., die die Behörde selbst hergestellt hat, je 
Urkunde 

3,00

6 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien 
usw., in anderen Fällen, bei Urkunden, die aus 
1 bis 10 Seiten bestehen
für jede weitere Seite zusätzlich

6,00

0,60

7 Anfertigung von Fotokopien, je Seite DIN A 3 
und kleiner 
- die vom Kostenschuldner besonders bean-
tragt oder 
- die aus vom Kostenschuldner zu vertreten-
den Gründen notwendig wurden

0,30
schw./
weiß
0,50
farbig

8 Ersatz einer Hundesteuermarke 5,00

9 Bescheinigung über gezahlte kommunaler Ab-
gaben

6,00

10 Sonstige Bescheinigungen aller Art 
(soweit nicht gebührenfrei)

6,00

11 Derzeit nicht belegt -/-

12 Derzeit nicht belegt -/-

13 Derzeit nicht belegt -/-

14 Erteilung eines Zeugnisses über das Nichtbe-
stehen oder die Nichtausübung eines Vor-
kaufsrechts, für jedes Grundstück 
mindestens je Grundstückskaufvertrag 

40,00

15 Erteilung von Löschungsbewilligungen für 
Grundpfandrechte sowie Rangrücktrittserklä-
rungen

25,00

16 Zustimmung zur Verlegung neuer und Ände-
rung bereits vorhandener Telekommunikati-
onslinien gem. § 68 Abs. 3 Telekommunika-
tionsgesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

17 Entscheidungen im Zusammenhang mit einem 
Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungser-
laubnis nach dem Hessischen Straßengesetz

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

18 Für die von einer Bauherrschaft beantragte 
oder gewünschte Mitteilung nach Anlage 2 zu 
§ 63 HBO, Abschnitt V 1 Satz 3, die zum vor-
zeitigen Baubeginn berechtigt

50,00

19 Benutzung eines gemeindlichen Personen-
kraftwagens je km

0,35

20 Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen des 
Bauhofes

40,00 € 
je Std.

21 Entscheidungen über einen Widerspruch,
soweit dieser erfolglos geblieben ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

22 Zurücknahme eines Widerspruchs, bevor die 
Amtshandlung vollständig erbracht worden ist

mindestens               13,00 €
höchstens            1.300,00 €

nach Zeit-
aufwand

siehe 
Abs. 2

23 Auslieferung neu angemeldeter Müllgefäße;
Abholung abgemeldeter Müllgefäße;
Umtausch umgemeldeter Müllgefäße;

je Auslieferung, Abholung oder Umtausch

30,00

24 Austritt aus Kirchen, Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts

30,00

(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser 
Satzung bestimmt ist oder wenn Wartezeiten über eine ¼ Stunde hin-
aus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an der 
Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit direkt oder indirekt beteiligt 
waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z.B. Fahrer oder Schreibkräfte) 
wird nicht gesondert berechnet.
Anzusetzen ist auch der Zeitaufwand für die Vor- und die Nachberei-
tung der eigentlichen Amtshandlung sowie etwaiger Wegezeiten.

Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt:

Für Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        20,00 €;

für Beamte des gehobenen Dienstes u. vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde        17,00 €;

für alle übrigen Beschäftigten
je Viertelstunde        15,00 €

bei deren Einsatz zu den üblichen Dienstzeiten.

Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag 
von 30% auf diese Gebührensätze erhoben.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungskostensatzung der Gemeinde 
Erzhausen vom 27.04.2004 veröffentlicht am 13.05.2004 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Erzhausen, 05. Januar 2023

Für den Gemeindevorstand
gez. Dr. Heidenreich 
(Erster Beigeordneter)

Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Pfarrbüro: Mainstr. 15, Egelsbach, Telefon: 06103-470380

E-Mail: pfarrei.st-josef-egelsbach@bistum-mainz.de
Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de

Kirchen: Maria Königin, Heinrichstr. 15, Erzhausen;
St. Josef, Mainzer Str. 19, Egelsbach

Do: 15 Uhr St. Josef (Oratorium) Euch-Feier, anschl. Kaffee & Tee;
Fr., 06.01.: Erscheinung des Herrn – 9 Uhr Maria Königin Aussendung 
der Sternsinger; 18:30 Uhr Albertus Magnus Festgottesdienst Hl. Drei 
Könige; Sa: 18 Uhr St. Josef Euch-Feier mit Abschluss der Sternsing-
eraktion

Sonntag, 8. Januar 2023 – Taufe des Herrn
Maria Königin – 10 Uhr Euch-Feier; 16:30 Uhr Gottesdienst in spa-
nischer Sprache; Di: 16 Uhr St. Josef Wegegottesdienst der Erstkom-
munionkinder; Mi: Maria Königin – 17:45 Uhr Rosenkranzandacht; 
18:30 Uhr Euch-Feier
Projektgruppen Pastoraler Weg: Mo., 09.01.: 19 Uhr St. Josef (Pfarr-
haus): Gottesdienste

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur unter 
Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen möglich.

Sonntag, 8. Januar 2023 – Epiphanias
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorgeschrie-
benen Corona-Bestimmungen. Aktuelle Infos unter https://elkg.de oder 
Pastor Heinrich Löwen Tel.: 0170-8283545.

Sonntag, 8. Januar 2023
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Skatfreunde Gräfenhausen
Sascha Dechert Vereinsmeister 2022 / Monatssieger 

im Dezember, Dechert / Vorbild Frank Delp
(gräfenhausen, hB) neuer 
Vereinsmeister wurde sascha 
Dechert mit 1443,67 Durch-
schnittsspielpunkten.
Die Durchschnittsspielpunkte 
setzten sich zusammen aus 
den erreichten spielpunkten 
im Jahr, geteilt durch die 
anwesenden spieltage. Zur 
erläuterung, man muss an 
30 spieltagen teilgenommen 
haben, um in die Jahreswer-
tung zu kommen. neun spiel-
er/-innen schafften es in die 
Wertung 2022. Den zweiten 
Platz belegte thomas Pratz 
mit 1430,27 sP vor Frank Delp 
mit 1410,98 sP.
erwähnenswert, Delp fehlte 
nur an einem einzigen spiel-
abend in diesem Jahr. solche 
Mitglieder sind ein wahres 
Vorbild für einen Verein. 
respekt, respekt! Weiter 
geht es in der Platzierung 
mit Wolfgang schroth mit 

1410,65 sP, Martin steiger mit 
1389,40 sP, thomas Brückner 
mit 1355,40 sP, rosemarie 
gern mit 1287,73 sP, hildegard 
Vowinkel mit 1198,02 sP und 
Michael geißer mit 1181,89 sP. 
In der Monatswertung vom 
Dezember hatte, mit 6006 
sP, Dechert die nase vorne. 
es folgten Delp mit 5985 sP, 
Vowinkel mit 4652 sP, hefner 
mit 4602 sP ,Witt mit 3906 sP, 
steiger mit 3533 sP, sengstock 
mit 3335 sP, Lempka mit 3333 
sP, Pratz mit 3057 sP, gern mit 
2975 sP, geißer mit 2910 sP, 
Brückner mit 2310 sP, Kaus mit 
1832 sP, Bertsch mit 1667 sP 
und röth mit 911 sP.
am 4. Januar 2023 geht es los 
mit dem ersten spieltag im 
Vereinsheim „Zur gamebox. 
um 19:00 uhr werden die 
Karten wieder neu gemischt. 
gäste sind auch im neuen Jahr 
herzlich willkommen.

Zeugen in Erzhausen
gesucht

Fahrzeuge durch Briefkastenexplosion
in Silvesternacht beschädigt

In der silvesternacht gegen 
ca. 00:45 uhr wurde in der 
geschotterten sackgasse eli-
sabethenstraße / ecke arheil-
ger straße durch einen mög-
licher Weise selbst gebauten 
sprengsatz ein Briefkasten 
zur explosion gebracht.  auf-
grund der Druckwelle und 
herumfliegender Bauteile 
des Briefkastens kam es zu 
teilweise erheblichen schäden 
an mehreren dort geparkten 
Fahrzeugen. Durch einen 

glücklichen Zufall entstand 
neben dem sachschaden kein 
weiterer Personenschaden. 
Wenn sie etwas gesehen 
haben und sachdienliche hin-
weise zum tathergang bzw. 
täter geben können, melden 
sie sich bitte beim 3. Polizei-
revier Darmstadt-arheilgen. 
telefon: 06151 96941310

Berit Pöhnl
Arheilger Straße 13 a

64390 Erzhausen

Die Justus-Liebig-Schule 
informiert

(ts) am samstag, 14.01.2023, 
von 10:00–13:00 uhr stellt sich 
die Justus-Liebig-schule im 
rahmen des tags der offenen 
tür allen interessierten eltern 
vor, deren Kinder vor dem 
Übergang auf eine weiterfüh-
rende schule stehen. Für die 
Kinder finden jeweils zur vol-
len stunde Führungen statt, 
auf denen sie in zahlreichen 
stationen die Justus-Liebig-
schule erkunden und dabei 
auch selbst aktiv tätig werden 
können. Die eltern können 
sich parallel dazu im haupt-
gebäude und in den räumen 

der naturwissenschaften über 
das angebot der schule, das 
schulleben oder auch das 
ganztagskonzept informie-
ren. Für die Führungen ist 
eine online-anmeldung er-
forderlich auf der homepage 
der schule: http://www.lio-
darmstadt.de. Dort sind auch 
weitere Informationen zum 
ablauf zu finden. Für jüngere 
geschwisterkinder gibt es im 
souterrain ein Betreuungsan-
gebot.
Parkmöglichkeiten gibt es auf 
dem schulhof, Zufahrt Land-
wehrstraße. 

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Altkerborsch Erzhausen e.V.
(rL) hiermit laden wir alle 
Mitglieder zur diesjährigen 
Mitgliederversammung in 
den saal des Bürgerhauses 
erzhausens ein.
ein wichtiger tagesordnungs-
punkt ist die abstimmung 
über eine notwendige sat-
zungsänderung.
Wir bitten um zahlreiches er-
scheinen und Beachtung der 
aktuellen hygienebestimmun-
gen.
Wann: Donnerstag, 26.01.2023 
Wo: Bürgerhaus erzhausen 
(saal) 
Beginn: 19:30 uhr

Tagesordnung
1.) Begrüßung
2.) Festellung der ordnungs-
gemäßen einberufung und 
Beschlußfähigkeit
3.) tätigkeits- und Finanzbe-

richt des Vorstandes für das 
abgelaufene geschäftsjahr
4.) Bericht der Kassenprüfer
5.) aussprache über die Be-
richte
6.) entlastung des Vorstandes
7.) abstimmung über sat-
zungsänderung
a. § 11 Mitgliederversamm-
lung: erweiterung um die 
Möglichkeit der einberufung 
einer online Mitgliederver-
sammlung
b. § 14 auflösung des Vereins: 
Formulierung aktualisiert zur 
erlangung der gemeinnützig-
keit
8.) ein- /ausblick Verein
9.) Mitgliederentwicklung
10.) Verschiedenes

Der Vorstand
Tobias Avemaria

Rüdiger Lotz

Ihre Spende 
gibt Kindern 

ein gutes 
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

FOLGE UNS 
AUF FACEBOOK. fb.me/erzhaeuseranzeiger
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Auszug aus der Niederschrift über die 14. Sitzung der 
Gemeindevertretung mit anschließendem Jahres-
abschluss am Donnerstag, 15.12.2022, 19:00 Uhr

im großen Saal des Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
19:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 14. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.11.2022 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Organisatorisches, Personalia im Rat-haus
1. Das Rathaus ist zwischen den Jahren am 27.12.2022 geschlossen 
und am 29. und 30.12.2022 für den Publikumsverkehr zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Aufgrund des aktuellen personellen Engpasses im Einwohner-
meldeamt mussten die Öffnungszeiten für alle Dienstleistungen des 
Einwohnermeldeamtes montags auf 13–18 Uhr verkürzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
3. Am 1.12.2022 begann Frau Belkis Gürkan, Architektin, in der 
Technischen Verwaltung als Nachfolgerin von Frau Derlaga. 
4. Im Einwohnermeldeamt verabschiedeten wir Frau Regina Arheil-
ger mit großem Dank in den Ruhestand.

OZG / Neue Homepage (VI/384)
Seit 15.12.2022 ist die neue Homepage unter erzhausen.de zu er-
reichen. 
Sie enthält bereits viele Leistungen, die nach dem Online-Zugangs-
gesetz online bereit zu stellen sind, und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Kontakt für Anregungen: it@erzhausen.de

Kita Hainpfad (VI/288)
Am 19.12.2022 beginnen die ersten Ausführungsarbeiten für den 
Neubau der Kita Hainpfad. Über den Stand wird die Verwaltung 
regelmäßig berichten.

Energiesparmaßnahmen
Gemäß Beschluss wurden bei der Weihnachtsbeleuchtung 50% der 
benötigten Energie dadurch eingespart, dass nur jede zweite La-
terne eine Weihnachtsbeleuchtung bekam. Die Gemeindegebäude 
(außer den Privatwohnungen sind mit Thermostaten ausgestattet, 
die öffentlichen Räume werden mit Temperaturen gemäß der En-
SiKuMaV betrieben. Der Gemeindevorstand als einer von drei Ge-
sellschaftern hatte sich dafür ausgesprochen, auch die Sporthalle 
wie die Sporthallen des Landkreises bei 15 Grad Celsius und ohne 
warmes Wasser zu betreiben. Der Beirat der SBE sprach sich mehr-
heitlich für das Wiederanstellen des warmen Wassers aus, die Hal-
lentemperatur soll bei 15 Grad gehalten werden.

Baugebiet Die vier Morgen (VI/113 5./6. Ergänzung)
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Lessingschule
Über Bauantrag zur Erweiterung der Lessingschule entschieden. Es 
geht hier um die bereits vorhandenen Container, die auf dem Schul-
hof seit Beginn des Schuljahres in Betrieb sind und für die Dauer von 
2 Jahren übergangsweise die durch den Ukrainekrieg benötigten zu-
sätzlichen Klassen aufnehmen sollen. Ein Ortstermin und Gespräch 
mit der Schulleitung ergaben, dass diese bauliche Maßnahme nicht 
ausreicht. Der Vorstand forderte einen weiteren Gesprächstermin 
mit Vertretern des Landkreises. 

Präventionsprogramm KOMPASS
Der Gemeindevorstand beschloss die Teilnahme am Präventionsan-
gebot der Polizei Hessen, die Aufnahme in das KOMPASSpartner-
Programm, um mittels einer Initiative dem Sicherheitsbedarf in der 
Gemeinde gerecht zu werden. Die Initiative ist ein Zeichen dafür, 
dass die Kommune mit herausragendem Einsatz mehr für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternimmt.

Lärmaktionsplan
Der Vorstand bekam die Information über die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen nach § 47 d BundesImmissionsschutzgesetz;
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) zur Kenntnis. Er wird am 
10.01.2023 darüber beraten und hat bis 22.01.2022 Zeit zur Stel-
lungnahme.

Beschaffungen
Der Gemeindevorstand beschloss die Beschaffung 
- Der UTM Firewall-Router für die gesamte IT Infrastruktur in Erz-
hausen
- Die Anschaffung eines Häckslers für den Bauhof
- Beschaffungen für den Friedhof (Gießkannenbäume, Gleitschal-
kasten, Grablaufrostgarnitur)
- Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Gaststätte

Lieferungen für Ivanychi
Lieferung von Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter am 02.12.2022 
durch den Verein Vergissmeinnicht, Lieferung von geförderten 
Schulmöbeln, Tablets und Spielplatzgeräten am 09.12.2022 auf Ini-
tiative des Partnerschaftsvereins.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Roland Blüm berichtet von 
den letzten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.11.2022 und 01.12.2022.
Der Bericht von der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses entfällt und kann bei Bedarf im Laufe der Sitzung 
ergänzt werden.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Lotta Ludwig berichtet von 
der letzten Sitzung des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am 
17.11.2022.
Von der 4. Sitzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erz-
hausen am 23.11.2022 berichtet Bastian Endres.
Christian Spohn berichtet von der Sitzung der Verbandsversamm-
lung der NGA am 21.11.2022.
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von den Sitzungen der 
Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region sowie des 
ICE Beteiligungsforums.
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Antrag der SPD-Fraktion vorliegt, den Tagesordnungs-
punkt 9 von Teil A nach Teil B zu verschieben. 

 Teil A:

4. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Bericht zum 30.09.2022
Drucksache VII/135
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022
Drucksache VII/136
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 
30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 6. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), die Leistungsphase 6 (Vor-
bereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei 
der Vergabe) für die Tragwerksplanung, die Technische Gebäude-
ausrüstung HLS, die Tech-nische Gebäudeausrüstung Elektrotech-
nik sowie den Nachtrag Gebäudeautomation zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung HLS zu beauftragen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 7. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
zusätzlichen Planungsleistungen im Bereich Tragwerksplanung und 
SiGeKo laut Vergabevorschlag zu beauftragen
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Friedhof – Grunderneuerung der Parkplatzanlage
hier: Sanierungskonzeption
Drucksache VII/73 1. Ergänzung
Beschluss:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Angebote für Planungsleis-
tungen entsprechend § 50 UVgO – Sonderregelung zur Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen – einzuholen, die die Bestandser-
fassung und die Sanierungskonzeption als besondere Leistungen, 
sowie die anschließenden Leistungsphasen 6–9 beinhalten. Ziel ist, 
den vorhanden Parkplatz im Bestand, d.h. ohne grundsätzliche Ver-
änderungen der Stellplätze und Pflanzflächen, zu sanieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Beschaffung von UTM-Firewall-Routern für die gesamte
IT-Infrastruktur der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/140
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Beschaffung der 
Firewall-Router den Bieter 4 für brutto 16.541 € zu beauftragen. 
In den Folgejahren sind Budgets für die Lizenzkosten in Höhe von 
6.600 € vorzusehen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der  Fraktion Bündnis90 / Die Grünen:
Unterzeichnen der Erklärung der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“
Drucksache VII/144
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Antrag 01/2022 Kinder- und Jugendparlament
Drucksache VII/145
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Antrag der Fraktion <GfE> zum Freizeitgelände
Drucksache VII/111
Beschluss:
„Die Gemeindevertretung bestimmt folgendes Vorgehen zur Ein-
richtung eines Übergangsstandorts:
Die Rampenelemente sollen eingelagert werden. Zuvor soll geprüft 
werden, ob sich die Einlagerung lohnt.
Die Fläche zwischen Fußballfeld und Tennishalle soll als Übergangs-
fläche folgende Freizeitelemente aufnehmen:
- Basketballkorb
- Sitzgelegenheiten
- mobiles Soccerfeld
- mobile Skaterrampen (Eigenbau oder Anschaffung)
Die geplanten Nutzungen und deren Position auf der Fläche sollen 
mit SVE und Feuerwehr geklärt werden. Der Übergangsstandort soll 
mit Wegfall der Skaterbahn den Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen. Die Verwaltung soll die Machbarkeit einer Boulder- und/oder 
Kletterwand am Trafohäuschen oder an einer anderen geeigneten 
Stelle prüfen. Alle notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 ein-
zuplanen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem ZAW und den verbandsangehörigen Kommunen
Drucksache VII/125
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
mit dem ZAW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach beilie-
gendem Muster abschließt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Antrag der Sportvereinigung Erzhausen e.V. auf Förderung 
dringender Brandschutz-/Sanierungsarbeiten am Sportheim, 
Heinrichstraße 40 B, 64390 Erzhausen;
Drucksache VII/137
Beschluss:
Im Haushalt werden 8.000 € zusätzlich Budget für Investitionen für 
Vereinsförderung eingestellt (insgesamt 18.000 €). Über die Ver-
wendung entscheidet der Gemeindevorstand.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

9. Vorsorgemaßnahmen für Krisensitua-tionen
a.) Lage Stromausfall
b.) Trinkwasserversorgungsengpass
c.) Betreuungsplatz
Drucksache VII/139
Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) trägt vor, warum 
er die Verschiebung des Tagesordnungspunktes von Teil A in Teil B 
verlangt hat, und beantragt die Rückverweisung zur weiteren Bera-
tung in den Haupt- und Finanzausschuss. 
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über die 
bisher vorgenommenen Planungen und Vorbereitungen zur Umset-
zung der Vorsorgemaßnahmen für Krisensituationen.
Im Anschluss wird zunächst über den Antrag auf Rückverweisung 
der SPD-Fraktion abgestimmt
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Rückverweisung des Tages-
ordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (SPD), 16 Gegenstimmen (7 GfE, 
6 B’90, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Vorsorge-
maßnahmen umzusetzen und die benötigten Haushaltsmittel von 
insgesamt 167.000€, mit Puffer von 170.000€ bereitzustellen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

16. Überarbeitung/Anpassung der Kostenbeitragssatzung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
-Antrag der CDU-Fraktion-
Drucksache VII/98 2. Ergänzung
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die Ü3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B’90, 3 CDU),
5 Gegenstimmen (SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die U3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen (6 GfE, 3 CDU), 12 Gegenstim-
men (1 GfE, 6 B’90, 5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist die Gebührenerhöhung für die U3 Betreuung abgelehnt.
Beschluss 3:
Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Kostenbeitrags-
satzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Ge-
meinde Erzhausen und die Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Gemeinde Erzhausen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen (1 GfE, 3 CDU)

17. Überarbeitung und ggf. Neufassung der Verwaltungskosten-
satzung;
-Antrag Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
hier: Beantwortung der Fragen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss
Drucksache VII/100 2. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeinvertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskos-
tensatzung. Dennoch soll im Haupt- und Finanzausschuss im nächs-
ten Jahr nochmals die Punkte 19 und 20 diskutiert werden. Insbe-
sondere ob bei Personenwagen nur die km-Pauschale zum Ansatz 
kommt.  Eine Aufstellung über die Häufigkeit der PKW Nutzung 
wird erbeten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Gegen 20:13 Uhr betritt der Gemeindevertreter Maximilian Wolf 
den Sitzungssaal.

18. Anpassung der Gebührensätze der Entwässerungssatzung
Drucksache VII/138
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Anpassung der Gebühren-
sätze der Entwässerungsatzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf folgende Werte:
a.) Regenwasser: 0,88 €/m³
b.) Abwasser: 3,36€/m³
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

19. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2022-2026
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2023
Drucksache VII/128
Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung in Folge der 
möglichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ein Änderungs-
antrag vom 09.12.2022 zur Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 01.12.2022 vorliegt.
Seitens der CDU-Fraktion liegt ein Antrag vor, sollte der Änderungs-
antrag der Verwaltung beschlossen werden, auf Rückverweisung 
des Tagesordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zu 
weiteren Beratungen.
Es liegt noch ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor:
1.) Beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2022-2026 und 
Haushaltssatzung/-planung 2023 in der vom Haupt- und Finanzaus-
schuss am 01.12.2022 empfohlenen Fassung.
2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unverzüglich einen 
Nachtragshaushalt zur Beratung vorzulegen, sobald die Kreis- und 
Schulumlage rechtssicher feststeht und der TVÖD-Tarifabschluss für 
2023 vorliegt.
3.) Punkt 1-2 sind gemeinsam abzustimmen.
Roland Blüm informiert zu Punkt 2.) des Änderungsantrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass dies Aufgabe der Verwaltung 
sei, bei Bedarf einen Nachtragshaushalt der Gemeindevertretung 
vorzulegen. Punkt 2 wird daher angepasst und als Beschluss 4 des 
Tagesordnungspunktes beraten und gegebenenfalls beschlossen.
Nach Wortmeldungen der Fraktionen und von Bürgermeisterin 
Claudia Lange wird ein Antrag der GfE-Fraktion zur Geschäftsord-
nung auf eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung bis um 20:40 
Uhr gestellt.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (SPD)
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung wird über die Ände-
rungsanträge abgestimmt.
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen sowie die im Nachgang eingebrachte Erhöhung 
der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: 8 Ja-Stimmen (5 SPD, 3 CDU), 14 Gegenstim-
men (7 GfE, 7 B’90), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der Verwaltung abgelehnt.
Die CDU-Fraktion zieht ihren Antrag auf Rückverweisung in Folge 
zurück.
Im Anschluss an die Abstimmung des Änderungsantrages der Ver-
waltung betrifft der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber gegen 
20:52 Uhr den Sitzungssaal.
Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-
2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 
auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung 
vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen (CDU),
0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und
Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen.
Beratungsergebnis: 19 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 4 SPD), 4 Gegen-
stimmen (1 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die Wiedervorlage im Haupt- 
und Finanzausschuss mit Darstellung der Veränderungen der be-
schlossenen Haushaltssatzung mit pplanung 2023 durch die Ver-
waltung nach vorliegendem Tarifabschluss des TVÖD sowie der 
rechtssicheren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (1 SPD, 1 CDU)

20. Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze am Bahnhof
Drucksache VI/292 5. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung des Bieters 2 
mit der Lieferung und Aufstellung einer Fahrradgarage sowie aller 
weiteren erforderlichen Nebenarbeiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

21. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/131
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart erläutert, warum die GfE 
gegen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen ab-
stimmen wird:
Da unter §1 Antragsberechtigung die Parteien und Wählergemein-
schaften explizit nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschrän-
kung, die auch in der Richtlinie zur Vereinsförderung enthalten ist, 
fehlt nach Meinung der GfE-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinien über die Gewäh-
rung zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Erzhausen mit 
den beschlossenen Änderungen der Fachausschüsse.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 B’90, 5 SPD, 3 CDU, 8 Gegen-
stimmen (GfE), 0 Stimmenthaltungen

22. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Erzhausen 2022;
Drucksache VII/132
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Benutzungsord-
nung der Gemeindebücherei.
Auf Seite 6 wird „Buch“ durch „Medium“ ersetzt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

23. Änderung der Hauptsatzung in § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8;
Drucksache VII/129
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsat-
zung in §1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8.
- Der in Nr. 7 genannte Betrag wird von 5.200,00 € auf 10.000,00 €
angehoben.
- Der in Nr. 8 genannte Betrag wird von 26.000,00 € auf 50.000,00 €
erhöht.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 2 SPD, 3 CDU),
3 Gegenstimmen (3 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)

24. Benennung von Straßennamen im Neubaugebiet „Die Vier 
Morgen“
Drucksache VII/143
Seitens des Gemeindevorstandes liegen Vorschläge zur Benennung 
der Straßennamen vor.
Des Weiteren tragen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
die SPD-Fraktion ihre Vorschläge für die Benennung der Straßen im 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“ vor.
Im Anschluss an die Wortmeldungen wird nach Eingang der Vor-
schläge abgestimmt.
1. Gemeindevorstand
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. SPD-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Sonnenblumenweg
- Am Heegbach
- Kirschblütenweg
- Apfelweg
- Wiesenweg
Beratungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 22 Gegenstimmen (7 GfE,
7 B’90, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (1 GfE)
Somit ist der Vorschlag des Gemeindevorstandes abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Luise-Büchner-Straße
- Anne-Frank-Straße
- Maria-Sybilla-Merian-Straße
- Lotte-Specht-Straße
Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (7 B’90), 15 Gegenstimmen (7 
GfE, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Somit ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Planstraße A: „In den vier Morgen“
- Planstraße B: „Oberfeldweg“
- Planstraße C: „Am Heegbach“
- Planstraße D: „Ostendstraße“ (Verlängerung der vorhandenen 
Ostendstraße)
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (8 GfE, 5 SPD, 3 CDU), 3 Gegen-
stimmen (3 B’90), 4 Stimmenthaltungen (4 B’90)

25. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 19.12.22 der Spatenstich des Neubaus der KITA „Am Hainpfad“ 
um 9:00 Uhr;
- 23.01.23 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um
20:00 Uhr;
- 26.01.23 der Haupt- und Finanzaus-schuss um 20:00 Uhr;
- 30.01.23 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 13.02.23 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:58 Uhr die Sitzung, bedankt sich für die kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit im Jahr 2022, wünscht 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Auszug aus der Niederschrift über die 14. Sitzung der 
Gemeindevertretung mit anschließendem Jahres-
abschluss am Donnerstag, 15.12.2022, 19:00 Uhr

im großen Saal des Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
19:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 14. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.11.2022 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Organisatorisches, Personalia im Rat-haus
1. Das Rathaus ist zwischen den Jahren am 27.12.2022 geschlossen 
und am 29. und 30.12.2022 für den Publikumsverkehr zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Aufgrund des aktuellen personellen Engpasses im Einwohner-
meldeamt mussten die Öffnungszeiten für alle Dienstleistungen des 
Einwohnermeldeamtes montags auf 13–18 Uhr verkürzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
3. Am 1.12.2022 begann Frau Belkis Gürkan, Architektin, in der 
Technischen Verwaltung als Nachfolgerin von Frau Derlaga. 
4. Im Einwohnermeldeamt verabschiedeten wir Frau Regina Arheil-
ger mit großem Dank in den Ruhestand.

OZG / Neue Homepage (VI/384)
Seit 15.12.2022 ist die neue Homepage unter erzhausen.de zu er-
reichen. 
Sie enthält bereits viele Leistungen, die nach dem Online-Zugangs-
gesetz online bereit zu stellen sind, und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Kontakt für Anregungen: it@erzhausen.de

Kita Hainpfad (VI/288)
Am 19.12.2022 beginnen die ersten Ausführungsarbeiten für den 
Neubau der Kita Hainpfad. Über den Stand wird die Verwaltung 
regelmäßig berichten.

Energiesparmaßnahmen
Gemäß Beschluss wurden bei der Weihnachtsbeleuchtung 50% der 
benötigten Energie dadurch eingespart, dass nur jede zweite La-
terne eine Weihnachtsbeleuchtung bekam. Die Gemeindegebäude 
(außer den Privatwohnungen sind mit Thermostaten ausgestattet, 
die öffentlichen Räume werden mit Temperaturen gemäß der En-
SiKuMaV betrieben. Der Gemeindevorstand als einer von drei Ge-
sellschaftern hatte sich dafür ausgesprochen, auch die Sporthalle 
wie die Sporthallen des Landkreises bei 15 Grad Celsius und ohne 
warmes Wasser zu betreiben. Der Beirat der SBE sprach sich mehr-
heitlich für das Wiederanstellen des warmen Wassers aus, die Hal-
lentemperatur soll bei 15 Grad gehalten werden.

Baugebiet Die vier Morgen (VI/113 5./6. Ergänzung)
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Lessingschule
Über Bauantrag zur Erweiterung der Lessingschule entschieden. Es 
geht hier um die bereits vorhandenen Container, die auf dem Schul-
hof seit Beginn des Schuljahres in Betrieb sind und für die Dauer von 
2 Jahren übergangsweise die durch den Ukrainekrieg benötigten zu-
sätzlichen Klassen aufnehmen sollen. Ein Ortstermin und Gespräch 
mit der Schulleitung ergaben, dass diese bauliche Maßnahme nicht 
ausreicht. Der Vorstand forderte einen weiteren Gesprächstermin 
mit Vertretern des Landkreises. 

Präventionsprogramm KOMPASS
Der Gemeindevorstand beschloss die Teilnahme am Präventionsan-
gebot der Polizei Hessen, die Aufnahme in das KOMPASSpartner-
Programm, um mittels einer Initiative dem Sicherheitsbedarf in der 
Gemeinde gerecht zu werden. Die Initiative ist ein Zeichen dafür, 
dass die Kommune mit herausragendem Einsatz mehr für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternimmt.

Lärmaktionsplan
Der Vorstand bekam die Information über die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen nach § 47 d BundesImmissionsschutzgesetz;
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) zur Kenntnis. Er wird am 
10.01.2023 darüber beraten und hat bis 22.01.2022 Zeit zur Stel-
lungnahme.

Beschaffungen
Der Gemeindevorstand beschloss die Beschaffung 
- Der UTM Firewall-Router für die gesamte IT Infrastruktur in Erz-
hausen
- Die Anschaffung eines Häckslers für den Bauhof
- Beschaffungen für den Friedhof (Gießkannenbäume, Gleitschal-
kasten, Grablaufrostgarnitur)
- Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Gaststätte

Lieferungen für Ivanychi
Lieferung von Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter am 02.12.2022 
durch den Verein Vergissmeinnicht, Lieferung von geförderten 
Schulmöbeln, Tablets und Spielplatzgeräten am 09.12.2022 auf Ini-
tiative des Partnerschaftsvereins.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Roland Blüm berichtet von 
den letzten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.11.2022 und 01.12.2022.
Der Bericht von der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses entfällt und kann bei Bedarf im Laufe der Sitzung 
ergänzt werden.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Lotta Ludwig berichtet von 
der letzten Sitzung des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am 
17.11.2022.
Von der 4. Sitzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erz-
hausen am 23.11.2022 berichtet Bastian Endres.
Christian Spohn berichtet von der Sitzung der Verbandsversamm-
lung der NGA am 21.11.2022.
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von den Sitzungen der 
Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region sowie des 
ICE Beteiligungsforums.
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Antrag der SPD-Fraktion vorliegt, den Tagesordnungs-
punkt 9 von Teil A nach Teil B zu verschieben. 

 Teil A:

4. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Bericht zum 30.09.2022
Drucksache VII/135
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022
Drucksache VII/136
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 
30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 6. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), die Leistungsphase 6 (Vor-
bereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei 
der Vergabe) für die Tragwerksplanung, die Technische Gebäude-
ausrüstung HLS, die Tech-nische Gebäudeausrüstung Elektrotech-
nik sowie den Nachtrag Gebäudeautomation zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung HLS zu beauftragen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 7. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
zusätzlichen Planungsleistungen im Bereich Tragwerksplanung und 
SiGeKo laut Vergabevorschlag zu beauftragen
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Friedhof – Grunderneuerung der Parkplatzanlage
hier: Sanierungskonzeption
Drucksache VII/73 1. Ergänzung
Beschluss:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Angebote für Planungsleis-
tungen entsprechend § 50 UVgO – Sonderregelung zur Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen – einzuholen, die die Bestandser-
fassung und die Sanierungskonzeption als besondere Leistungen, 
sowie die anschließenden Leistungsphasen 6–9 beinhalten. Ziel ist, 
den vorhanden Parkplatz im Bestand, d.h. ohne grundsätzliche Ver-
änderungen der Stellplätze und Pflanzflächen, zu sanieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Beschaffung von UTM-Firewall-Routern für die gesamte
IT-Infrastruktur der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/140
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Beschaffung der 
Firewall-Router den Bieter 4 für brutto 16.541 € zu beauftragen. 
In den Folgejahren sind Budgets für die Lizenzkosten in Höhe von 
6.600 € vorzusehen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der  Fraktion Bündnis90 / Die Grünen:
Unterzeichnen der Erklärung der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“
Drucksache VII/144
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Antrag 01/2022 Kinder- und Jugendparlament
Drucksache VII/145
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Antrag der Fraktion <GfE> zum Freizeitgelände
Drucksache VII/111
Beschluss:
„Die Gemeindevertretung bestimmt folgendes Vorgehen zur Ein-
richtung eines Übergangsstandorts:
Die Rampenelemente sollen eingelagert werden. Zuvor soll geprüft 
werden, ob sich die Einlagerung lohnt.
Die Fläche zwischen Fußballfeld und Tennishalle soll als Übergangs-
fläche folgende Freizeitelemente aufnehmen:
- Basketballkorb
- Sitzgelegenheiten
- mobiles Soccerfeld
- mobile Skaterrampen (Eigenbau oder Anschaffung)
Die geplanten Nutzungen und deren Position auf der Fläche sollen 
mit SVE und Feuerwehr geklärt werden. Der Übergangsstandort soll 
mit Wegfall der Skaterbahn den Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen. Die Verwaltung soll die Machbarkeit einer Boulder- und/oder 
Kletterwand am Trafohäuschen oder an einer anderen geeigneten 
Stelle prüfen. Alle notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 ein-
zuplanen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem ZAW und den verbandsangehörigen Kommunen
Drucksache VII/125
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
mit dem ZAW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach beilie-
gendem Muster abschließt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Antrag der Sportvereinigung Erzhausen e.V. auf Förderung 
dringender Brandschutz-/Sanierungsarbeiten am Sportheim, 
Heinrichstraße 40 B, 64390 Erzhausen;
Drucksache VII/137
Beschluss:
Im Haushalt werden 8.000 € zusätzlich Budget für Investitionen für 
Vereinsförderung eingestellt (insgesamt 18.000 €). Über die Ver-
wendung entscheidet der Gemeindevorstand.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

9. Vorsorgemaßnahmen für Krisensitua-tionen
a.) Lage Stromausfall
b.) Trinkwasserversorgungsengpass
c.) Betreuungsplatz
Drucksache VII/139
Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) trägt vor, warum 
er die Verschiebung des Tagesordnungspunktes von Teil A in Teil B 
verlangt hat, und beantragt die Rückverweisung zur weiteren Bera-
tung in den Haupt- und Finanzausschuss. 
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über die 
bisher vorgenommenen Planungen und Vorbereitungen zur Umset-
zung der Vorsorgemaßnahmen für Krisensituationen.
Im Anschluss wird zunächst über den Antrag auf Rückverweisung 
der SPD-Fraktion abgestimmt
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Rückverweisung des Tages-
ordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (SPD), 16 Gegenstimmen (7 GfE, 
6 B’90, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Vorsorge-
maßnahmen umzusetzen und die benötigten Haushaltsmittel von 
insgesamt 167.000€, mit Puffer von 170.000€ bereitzustellen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

16. Überarbeitung/Anpassung der Kostenbeitragssatzung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
-Antrag der CDU-Fraktion-
Drucksache VII/98 2. Ergänzung
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die Ü3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B’90, 3 CDU),
5 Gegenstimmen (SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die U3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen (6 GfE, 3 CDU), 12 Gegenstim-
men (1 GfE, 6 B’90, 5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist die Gebührenerhöhung für die U3 Betreuung abgelehnt.
Beschluss 3:
Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Kostenbeitrags-
satzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Ge-
meinde Erzhausen und die Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Gemeinde Erzhausen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen (1 GfE, 3 CDU)

17. Überarbeitung und ggf. Neufassung der Verwaltungskosten-
satzung;
-Antrag Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
hier: Beantwortung der Fragen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss
Drucksache VII/100 2. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeinvertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskos-
tensatzung. Dennoch soll im Haupt- und Finanzausschuss im nächs-
ten Jahr nochmals die Punkte 19 und 20 diskutiert werden. Insbe-
sondere ob bei Personenwagen nur die km-Pauschale zum Ansatz 
kommt.  Eine Aufstellung über die Häufigkeit der PKW Nutzung 
wird erbeten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Gegen 20:13 Uhr betritt der Gemeindevertreter Maximilian Wolf 
den Sitzungssaal.

18. Anpassung der Gebührensätze der Entwässerungssatzung
Drucksache VII/138
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Anpassung der Gebühren-
sätze der Entwässerungsatzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf folgende Werte:
a.) Regenwasser: 0,88 €/m³
b.) Abwasser: 3,36€/m³
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

19. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2022-2026
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2023
Drucksache VII/128
Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung in Folge der 
möglichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ein Änderungs-
antrag vom 09.12.2022 zur Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 01.12.2022 vorliegt.
Seitens der CDU-Fraktion liegt ein Antrag vor, sollte der Änderungs-
antrag der Verwaltung beschlossen werden, auf Rückverweisung 
des Tagesordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zu 
weiteren Beratungen.
Es liegt noch ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor:
1.) Beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2022-2026 und 
Haushaltssatzung/-planung 2023 in der vom Haupt- und Finanzaus-
schuss am 01.12.2022 empfohlenen Fassung.
2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unverzüglich einen 
Nachtragshaushalt zur Beratung vorzulegen, sobald die Kreis- und 
Schulumlage rechtssicher feststeht und der TVÖD-Tarifabschluss für 
2023 vorliegt.
3.) Punkt 1-2 sind gemeinsam abzustimmen.
Roland Blüm informiert zu Punkt 2.) des Änderungsantrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass dies Aufgabe der Verwaltung 
sei, bei Bedarf einen Nachtragshaushalt der Gemeindevertretung 
vorzulegen. Punkt 2 wird daher angepasst und als Beschluss 4 des 
Tagesordnungspunktes beraten und gegebenenfalls beschlossen.
Nach Wortmeldungen der Fraktionen und von Bürgermeisterin 
Claudia Lange wird ein Antrag der GfE-Fraktion zur Geschäftsord-
nung auf eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung bis um 20:40 
Uhr gestellt.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (SPD)
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung wird über die Ände-
rungsanträge abgestimmt.
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen sowie die im Nachgang eingebrachte Erhöhung 
der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: 8 Ja-Stimmen (5 SPD, 3 CDU), 14 Gegenstim-
men (7 GfE, 7 B’90), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der Verwaltung abgelehnt.
Die CDU-Fraktion zieht ihren Antrag auf Rückverweisung in Folge 
zurück.
Im Anschluss an die Abstimmung des Änderungsantrages der Ver-
waltung betrifft der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber gegen 
20:52 Uhr den Sitzungssaal.
Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-
2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 
auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung 
vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen (CDU),
0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und
Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen.
Beratungsergebnis: 19 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 4 SPD), 4 Gegen-
stimmen (1 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die Wiedervorlage im Haupt- 
und Finanzausschuss mit Darstellung der Veränderungen der be-
schlossenen Haushaltssatzung mit pplanung 2023 durch die Ver-
waltung nach vorliegendem Tarifabschluss des TVÖD sowie der 
rechtssicheren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (1 SPD, 1 CDU)

20. Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze am Bahnhof
Drucksache VI/292 5. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung des Bieters 2 
mit der Lieferung und Aufstellung einer Fahrradgarage sowie aller 
weiteren erforderlichen Nebenarbeiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

21. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/131
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart erläutert, warum die GfE 
gegen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen ab-
stimmen wird:
Da unter §1 Antragsberechtigung die Parteien und Wählergemein-
schaften explizit nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschrän-
kung, die auch in der Richtlinie zur Vereinsförderung enthalten ist, 
fehlt nach Meinung der GfE-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinien über die Gewäh-
rung zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Erzhausen mit 
den beschlossenen Änderungen der Fachausschüsse.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 B’90, 5 SPD, 3 CDU, 8 Gegen-
stimmen (GfE), 0 Stimmenthaltungen

22. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Erzhausen 2022;
Drucksache VII/132
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Benutzungsord-
nung der Gemeindebücherei.
Auf Seite 6 wird „Buch“ durch „Medium“ ersetzt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

23. Änderung der Hauptsatzung in § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8;
Drucksache VII/129
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsat-
zung in §1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8.
- Der in Nr. 7 genannte Betrag wird von 5.200,00 € auf 10.000,00 €
angehoben.
- Der in Nr. 8 genannte Betrag wird von 26.000,00 € auf 50.000,00 €
erhöht.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 2 SPD, 3 CDU),
3 Gegenstimmen (3 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)

24. Benennung von Straßennamen im Neubaugebiet „Die Vier 
Morgen“
Drucksache VII/143
Seitens des Gemeindevorstandes liegen Vorschläge zur Benennung 
der Straßennamen vor.
Des Weiteren tragen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
die SPD-Fraktion ihre Vorschläge für die Benennung der Straßen im 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“ vor.
Im Anschluss an die Wortmeldungen wird nach Eingang der Vor-
schläge abgestimmt.
1. Gemeindevorstand
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. SPD-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Sonnenblumenweg
- Am Heegbach
- Kirschblütenweg
- Apfelweg
- Wiesenweg
Beratungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 22 Gegenstimmen (7 GfE,
7 B’90, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (1 GfE)
Somit ist der Vorschlag des Gemeindevorstandes abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Luise-Büchner-Straße
- Anne-Frank-Straße
- Maria-Sybilla-Merian-Straße
- Lotte-Specht-Straße
Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (7 B’90), 15 Gegenstimmen (7 
GfE, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Somit ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Planstraße A: „In den vier Morgen“
- Planstraße B: „Oberfeldweg“
- Planstraße C: „Am Heegbach“
- Planstraße D: „Ostendstraße“ (Verlängerung der vorhandenen 
Ostendstraße)
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (8 GfE, 5 SPD, 3 CDU), 3 Gegen-
stimmen (3 B’90), 4 Stimmenthaltungen (4 B’90)

25. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 19.12.22 der Spatenstich des Neubaus der KITA „Am Hainpfad“ 
um 9:00 Uhr;
- 23.01.23 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um
20:00 Uhr;
- 26.01.23 der Haupt- und Finanzaus-schuss um 20:00 Uhr;
- 30.01.23 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 13.02.23 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:58 Uhr die Sitzung, bedankt sich für die kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit im Jahr 2022, wünscht 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Auszug aus der Niederschrift über die 14. Sitzung der 
Gemeindevertretung mit anschließendem Jahres-
abschluss am Donnerstag, 15.12.2022, 19:00 Uhr

im großen Saal des Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
19:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 14. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.11.2022 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Organisatorisches, Personalia im Rat-haus
1. Das Rathaus ist zwischen den Jahren am 27.12.2022 geschlossen 
und am 29. und 30.12.2022 für den Publikumsverkehr zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Aufgrund des aktuellen personellen Engpasses im Einwohner-
meldeamt mussten die Öffnungszeiten für alle Dienstleistungen des 
Einwohnermeldeamtes montags auf 13–18 Uhr verkürzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
3. Am 1.12.2022 begann Frau Belkis Gürkan, Architektin, in der 
Technischen Verwaltung als Nachfolgerin von Frau Derlaga. 
4. Im Einwohnermeldeamt verabschiedeten wir Frau Regina Arheil-
ger mit großem Dank in den Ruhestand.

OZG / Neue Homepage (VI/384)
Seit 15.12.2022 ist die neue Homepage unter erzhausen.de zu er-
reichen. 
Sie enthält bereits viele Leistungen, die nach dem Online-Zugangs-
gesetz online bereit zu stellen sind, und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Kontakt für Anregungen: it@erzhausen.de

Kita Hainpfad (VI/288)
Am 19.12.2022 beginnen die ersten Ausführungsarbeiten für den 
Neubau der Kita Hainpfad. Über den Stand wird die Verwaltung 
regelmäßig berichten.

Energiesparmaßnahmen
Gemäß Beschluss wurden bei der Weihnachtsbeleuchtung 50% der 
benötigten Energie dadurch eingespart, dass nur jede zweite La-
terne eine Weihnachtsbeleuchtung bekam. Die Gemeindegebäude 
(außer den Privatwohnungen sind mit Thermostaten ausgestattet, 
die öffentlichen Räume werden mit Temperaturen gemäß der En-
SiKuMaV betrieben. Der Gemeindevorstand als einer von drei Ge-
sellschaftern hatte sich dafür ausgesprochen, auch die Sporthalle 
wie die Sporthallen des Landkreises bei 15 Grad Celsius und ohne 
warmes Wasser zu betreiben. Der Beirat der SBE sprach sich mehr-
heitlich für das Wiederanstellen des warmen Wassers aus, die Hal-
lentemperatur soll bei 15 Grad gehalten werden.

Baugebiet Die vier Morgen (VI/113 5./6. Ergänzung)
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Lessingschule
Über Bauantrag zur Erweiterung der Lessingschule entschieden. Es 
geht hier um die bereits vorhandenen Container, die auf dem Schul-
hof seit Beginn des Schuljahres in Betrieb sind und für die Dauer von 
2 Jahren übergangsweise die durch den Ukrainekrieg benötigten zu-
sätzlichen Klassen aufnehmen sollen. Ein Ortstermin und Gespräch 
mit der Schulleitung ergaben, dass diese bauliche Maßnahme nicht 
ausreicht. Der Vorstand forderte einen weiteren Gesprächstermin 
mit Vertretern des Landkreises. 

Präventionsprogramm KOMPASS
Der Gemeindevorstand beschloss die Teilnahme am Präventionsan-
gebot der Polizei Hessen, die Aufnahme in das KOMPASSpartner-
Programm, um mittels einer Initiative dem Sicherheitsbedarf in der 
Gemeinde gerecht zu werden. Die Initiative ist ein Zeichen dafür, 
dass die Kommune mit herausragendem Einsatz mehr für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternimmt.

Lärmaktionsplan
Der Vorstand bekam die Information über die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen nach § 47 d BundesImmissionsschutzgesetz;
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) zur Kenntnis. Er wird am 
10.01.2023 darüber beraten und hat bis 22.01.2022 Zeit zur Stel-
lungnahme.

Beschaffungen
Der Gemeindevorstand beschloss die Beschaffung 
- Der UTM Firewall-Router für die gesamte IT Infrastruktur in Erz-
hausen
- Die Anschaffung eines Häckslers für den Bauhof
- Beschaffungen für den Friedhof (Gießkannenbäume, Gleitschal-
kasten, Grablaufrostgarnitur)
- Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Gaststätte

Lieferungen für Ivanychi
Lieferung von Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter am 02.12.2022 
durch den Verein Vergissmeinnicht, Lieferung von geförderten 
Schulmöbeln, Tablets und Spielplatzgeräten am 09.12.2022 auf Ini-
tiative des Partnerschaftsvereins.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Roland Blüm berichtet von 
den letzten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.11.2022 und 01.12.2022.
Der Bericht von der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses entfällt und kann bei Bedarf im Laufe der Sitzung 
ergänzt werden.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Lotta Ludwig berichtet von 
der letzten Sitzung des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am 
17.11.2022.
Von der 4. Sitzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erz-
hausen am 23.11.2022 berichtet Bastian Endres.
Christian Spohn berichtet von der Sitzung der Verbandsversamm-
lung der NGA am 21.11.2022.
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von den Sitzungen der 
Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region sowie des 
ICE Beteiligungsforums.
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Antrag der SPD-Fraktion vorliegt, den Tagesordnungs-
punkt 9 von Teil A nach Teil B zu verschieben. 

 Teil A:

4. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Bericht zum 30.09.2022
Drucksache VII/135
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022
Drucksache VII/136
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 
30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 6. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), die Leistungsphase 6 (Vor-
bereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei 
der Vergabe) für die Tragwerksplanung, die Technische Gebäude-
ausrüstung HLS, die Tech-nische Gebäudeausrüstung Elektrotech-
nik sowie den Nachtrag Gebäudeautomation zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung HLS zu beauftragen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 7. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
zusätzlichen Planungsleistungen im Bereich Tragwerksplanung und 
SiGeKo laut Vergabevorschlag zu beauftragen
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Friedhof – Grunderneuerung der Parkplatzanlage
hier: Sanierungskonzeption
Drucksache VII/73 1. Ergänzung
Beschluss:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Angebote für Planungsleis-
tungen entsprechend § 50 UVgO – Sonderregelung zur Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen – einzuholen, die die Bestandser-
fassung und die Sanierungskonzeption als besondere Leistungen, 
sowie die anschließenden Leistungsphasen 6–9 beinhalten. Ziel ist, 
den vorhanden Parkplatz im Bestand, d.h. ohne grundsätzliche Ver-
änderungen der Stellplätze und Pflanzflächen, zu sanieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Beschaffung von UTM-Firewall-Routern für die gesamte
IT-Infrastruktur der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/140
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Beschaffung der 
Firewall-Router den Bieter 4 für brutto 16.541 € zu beauftragen. 
In den Folgejahren sind Budgets für die Lizenzkosten in Höhe von 
6.600 € vorzusehen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der  Fraktion Bündnis90 / Die Grünen:
Unterzeichnen der Erklärung der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“
Drucksache VII/144
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Antrag 01/2022 Kinder- und Jugendparlament
Drucksache VII/145
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Antrag der Fraktion <GfE> zum Freizeitgelände
Drucksache VII/111
Beschluss:
„Die Gemeindevertretung bestimmt folgendes Vorgehen zur Ein-
richtung eines Übergangsstandorts:
Die Rampenelemente sollen eingelagert werden. Zuvor soll geprüft 
werden, ob sich die Einlagerung lohnt.
Die Fläche zwischen Fußballfeld und Tennishalle soll als Übergangs-
fläche folgende Freizeitelemente aufnehmen:
- Basketballkorb
- Sitzgelegenheiten
- mobiles Soccerfeld
- mobile Skaterrampen (Eigenbau oder Anschaffung)
Die geplanten Nutzungen und deren Position auf der Fläche sollen 
mit SVE und Feuerwehr geklärt werden. Der Übergangsstandort soll 
mit Wegfall der Skaterbahn den Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen. Die Verwaltung soll die Machbarkeit einer Boulder- und/oder 
Kletterwand am Trafohäuschen oder an einer anderen geeigneten 
Stelle prüfen. Alle notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 ein-
zuplanen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem ZAW und den verbandsangehörigen Kommunen
Drucksache VII/125
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
mit dem ZAW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach beilie-
gendem Muster abschließt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Antrag der Sportvereinigung Erzhausen e.V. auf Förderung 
dringender Brandschutz-/Sanierungsarbeiten am Sportheim, 
Heinrichstraße 40 B, 64390 Erzhausen;
Drucksache VII/137
Beschluss:
Im Haushalt werden 8.000 € zusätzlich Budget für Investitionen für 
Vereinsförderung eingestellt (insgesamt 18.000 €). Über die Ver-
wendung entscheidet der Gemeindevorstand.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

9. Vorsorgemaßnahmen für Krisensitua-tionen
a.) Lage Stromausfall
b.) Trinkwasserversorgungsengpass
c.) Betreuungsplatz
Drucksache VII/139
Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) trägt vor, warum 
er die Verschiebung des Tagesordnungspunktes von Teil A in Teil B 
verlangt hat, und beantragt die Rückverweisung zur weiteren Bera-
tung in den Haupt- und Finanzausschuss. 
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über die 
bisher vorgenommenen Planungen und Vorbereitungen zur Umset-
zung der Vorsorgemaßnahmen für Krisensituationen.
Im Anschluss wird zunächst über den Antrag auf Rückverweisung 
der SPD-Fraktion abgestimmt
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Rückverweisung des Tages-
ordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (SPD), 16 Gegenstimmen (7 GfE, 
6 B’90, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Vorsorge-
maßnahmen umzusetzen und die benötigten Haushaltsmittel von 
insgesamt 167.000€, mit Puffer von 170.000€ bereitzustellen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

16. Überarbeitung/Anpassung der Kostenbeitragssatzung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
-Antrag der CDU-Fraktion-
Drucksache VII/98 2. Ergänzung
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die Ü3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B’90, 3 CDU),
5 Gegenstimmen (SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die U3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen (6 GfE, 3 CDU), 12 Gegenstim-
men (1 GfE, 6 B’90, 5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist die Gebührenerhöhung für die U3 Betreuung abgelehnt.
Beschluss 3:
Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Kostenbeitrags-
satzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Ge-
meinde Erzhausen und die Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Gemeinde Erzhausen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen (1 GfE, 3 CDU)

17. Überarbeitung und ggf. Neufassung der Verwaltungskosten-
satzung;
-Antrag Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
hier: Beantwortung der Fragen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss
Drucksache VII/100 2. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeinvertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskos-
tensatzung. Dennoch soll im Haupt- und Finanzausschuss im nächs-
ten Jahr nochmals die Punkte 19 und 20 diskutiert werden. Insbe-
sondere ob bei Personenwagen nur die km-Pauschale zum Ansatz 
kommt.  Eine Aufstellung über die Häufigkeit der PKW Nutzung 
wird erbeten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Gegen 20:13 Uhr betritt der Gemeindevertreter Maximilian Wolf 
den Sitzungssaal.

18. Anpassung der Gebührensätze der Entwässerungssatzung
Drucksache VII/138
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Anpassung der Gebühren-
sätze der Entwässerungsatzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf folgende Werte:
a.) Regenwasser: 0,88 €/m³
b.) Abwasser: 3,36€/m³
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

19. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2022-2026
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2023
Drucksache VII/128
Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung in Folge der 
möglichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ein Änderungs-
antrag vom 09.12.2022 zur Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 01.12.2022 vorliegt.
Seitens der CDU-Fraktion liegt ein Antrag vor, sollte der Änderungs-
antrag der Verwaltung beschlossen werden, auf Rückverweisung 
des Tagesordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zu 
weiteren Beratungen.
Es liegt noch ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor:
1.) Beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2022-2026 und 
Haushaltssatzung/-planung 2023 in der vom Haupt- und Finanzaus-
schuss am 01.12.2022 empfohlenen Fassung.
2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unverzüglich einen 
Nachtragshaushalt zur Beratung vorzulegen, sobald die Kreis- und 
Schulumlage rechtssicher feststeht und der TVÖD-Tarifabschluss für 
2023 vorliegt.
3.) Punkt 1-2 sind gemeinsam abzustimmen.
Roland Blüm informiert zu Punkt 2.) des Änderungsantrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass dies Aufgabe der Verwaltung 
sei, bei Bedarf einen Nachtragshaushalt der Gemeindevertretung 
vorzulegen. Punkt 2 wird daher angepasst und als Beschluss 4 des 
Tagesordnungspunktes beraten und gegebenenfalls beschlossen.
Nach Wortmeldungen der Fraktionen und von Bürgermeisterin 
Claudia Lange wird ein Antrag der GfE-Fraktion zur Geschäftsord-
nung auf eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung bis um 20:40 
Uhr gestellt.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (SPD)
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung wird über die Ände-
rungsanträge abgestimmt.
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen sowie die im Nachgang eingebrachte Erhöhung 
der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: 8 Ja-Stimmen (5 SPD, 3 CDU), 14 Gegenstim-
men (7 GfE, 7 B’90), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der Verwaltung abgelehnt.
Die CDU-Fraktion zieht ihren Antrag auf Rückverweisung in Folge 
zurück.
Im Anschluss an die Abstimmung des Änderungsantrages der Ver-
waltung betrifft der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber gegen 
20:52 Uhr den Sitzungssaal.
Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-
2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 
auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung 
vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen (CDU),
0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und
Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen.
Beratungsergebnis: 19 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 4 SPD), 4 Gegen-
stimmen (1 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die Wiedervorlage im Haupt- 
und Finanzausschuss mit Darstellung der Veränderungen der be-
schlossenen Haushaltssatzung mit pplanung 2023 durch die Ver-
waltung nach vorliegendem Tarifabschluss des TVÖD sowie der 
rechtssicheren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (1 SPD, 1 CDU)

20. Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze am Bahnhof
Drucksache VI/292 5. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung des Bieters 2 
mit der Lieferung und Aufstellung einer Fahrradgarage sowie aller 
weiteren erforderlichen Nebenarbeiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

21. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/131
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart erläutert, warum die GfE 
gegen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen ab-
stimmen wird:
Da unter §1 Antragsberechtigung die Parteien und Wählergemein-
schaften explizit nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschrän-
kung, die auch in der Richtlinie zur Vereinsförderung enthalten ist, 
fehlt nach Meinung der GfE-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinien über die Gewäh-
rung zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Erzhausen mit 
den beschlossenen Änderungen der Fachausschüsse.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 B’90, 5 SPD, 3 CDU, 8 Gegen-
stimmen (GfE), 0 Stimmenthaltungen

22. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Erzhausen 2022;
Drucksache VII/132
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Benutzungsord-
nung der Gemeindebücherei.
Auf Seite 6 wird „Buch“ durch „Medium“ ersetzt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

23. Änderung der Hauptsatzung in § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8;
Drucksache VII/129
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsat-
zung in §1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8.
- Der in Nr. 7 genannte Betrag wird von 5.200,00 € auf 10.000,00 €
angehoben.
- Der in Nr. 8 genannte Betrag wird von 26.000,00 € auf 50.000,00 €
erhöht.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 2 SPD, 3 CDU),
3 Gegenstimmen (3 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)

24. Benennung von Straßennamen im Neubaugebiet „Die Vier 
Morgen“
Drucksache VII/143
Seitens des Gemeindevorstandes liegen Vorschläge zur Benennung 
der Straßennamen vor.
Des Weiteren tragen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
die SPD-Fraktion ihre Vorschläge für die Benennung der Straßen im 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“ vor.
Im Anschluss an die Wortmeldungen wird nach Eingang der Vor-
schläge abgestimmt.
1. Gemeindevorstand
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. SPD-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Sonnenblumenweg
- Am Heegbach
- Kirschblütenweg
- Apfelweg
- Wiesenweg
Beratungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 22 Gegenstimmen (7 GfE,
7 B’90, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (1 GfE)
Somit ist der Vorschlag des Gemeindevorstandes abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Luise-Büchner-Straße
- Anne-Frank-Straße
- Maria-Sybilla-Merian-Straße
- Lotte-Specht-Straße
Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (7 B’90), 15 Gegenstimmen (7 
GfE, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Somit ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Planstraße A: „In den vier Morgen“
- Planstraße B: „Oberfeldweg“
- Planstraße C: „Am Heegbach“
- Planstraße D: „Ostendstraße“ (Verlängerung der vorhandenen 
Ostendstraße)
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (8 GfE, 5 SPD, 3 CDU), 3 Gegen-
stimmen (3 B’90), 4 Stimmenthaltungen (4 B’90)

25. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 19.12.22 der Spatenstich des Neubaus der KITA „Am Hainpfad“ 
um 9:00 Uhr;
- 23.01.23 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um
20:00 Uhr;
- 26.01.23 der Haupt- und Finanzaus-schuss um 20:00 Uhr;
- 30.01.23 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 13.02.23 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:58 Uhr die Sitzung, bedankt sich für die kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit im Jahr 2022, wünscht 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)
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Nach Weihnachten
ist vor Ostern

Musikalische Ferienspiele in St. Josef/Egelsbach
(MB) nach mehreren Jah-
ren Coronapause startet 
in der Woche nach ostern 
(11.04.–15.04.2023) wieder 
die KinderFerienaktion 2023 
im Pastoralraum Langen-
egelsbach-erzhausen.
Die integrative Freizeit in 
Zusammenarbeit mit der Be-
hindertenhilfe offenbach hat 
diesmal – bei Bedarf – auch 
erweiterte Betreuungszeiten: 
so wird gegen geringfügig er-
höhten unkostenbeitrag eine 
Frühstücksgruppe angeboten, 
die bereits um 8:30 uhr startet 
(außer samstags) – die Betreu-
ung startet regulär um 9:30, 
endet täglich um 15 uhr und 
findet im gemeindezentrum 
st. Josef in egelsbach statt.
erstmals werden die Ferien-
spiele, unter der fachkundi-
gen Leitung von Chorleiterin 
tanja Buhl, als Musicalprojekt 
durchgeführt, das heißt mit 
einstudierung und auffüh-
rung eines Musicals. Wer nicht 

„schauspielern“ möchte, kann 
sich anderweitig engagieren, 
denn es wird auch die eine 
oder andere Kulisse gebaut 
und ggf. Kostüme geschnei-
dert. auch Mithilfe bei der 
technik (Licht und sound) 
ist im Programm. Die „große 
Premiere“ gibt es dann am 
samstag, den 15.04.2023.
natürlich ist auch genug Zeit 
für spiel und spaß; wenn das 
Wetter schön ist, gibt es auch 
kleine ausflüge ins grüne.
Die Ferienspiele sind offen für 
Kinder aus dem gesamten Pas-
toralraum (Langen/egelsbach/
erzhausen) von der 1. bis zur
7. Klasse. Weitere Infos und 
ein anmeldeformular zum 
runterladen gibt es unter
https://kifa.chor-st-josef.de im 
Internet. Die Plätze sind be-
grenzt und die anmeldungen 
werden von den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern streng nach 
der reihenfolge des eingangs 
bearbeitet.

Im Obstgarten kann bei allen 
obstbäumen ein Winter-
schnitt durchgeführt werden. 
Bei regenwetter und tempe-
raturen unter 5° minus nicht 
schneiden. Durch nässe kön-
nen sich Pilzsporen besonders 
gut verbreiten die dann 
schnell durch die schnittwun-
den in das gesunde holz ein-
dringen. Baumbinder oder 
etiketten, die einzuwachsen 
drohen, sollten entfernt bzw. 
gelockert werden. Werden 
bei schnittmaßnahmen Lei-
tern verwendet, sollten diese 
eine gute standfestigkeit ha-
ben und keine Defekte auf-
weisen. alternativ haben sich 
teleskopsysteme bewährt, die 
sicher sind und Zeit sparen. 
am Monatsanfang können 
edelreiser für Veredelungen 
im april geschnitten und ein-
gegraben werden.
Im Gemüsegarten erntet man 
topinambur nach Bedarf, da 
die Knollen wegen ihrer dün-
nen schale nur kurz lagerfä-
hig sind. Ist der Boden nicht 
gefroren, kann man das Wur-
zelgemüse den ganzen Win-
ter aus der erde holen. ab 
Monatsmitte artischocken in 
kleine töpfe aussäen. In mil-
den Lagen kann man spinat 
schon zur Monatsmitte aussä-
en. Die aussaaten dann aber 
anschließend mit Folie oder 
Flies abdecken. Kohlrabi zum 
Monatsende im gewächshaus 

oder auf der Fensterbank vor-
ziehen und anfang März 
pflanzen. so ist es möglich en-
de april frischen Kohlrabi zu 
ernten. In einem milden Janu-
ar kann unkraut bereits jetzt 
blühen und samen bilden. In 
diesem Fall sollte man schon 
frühzeitig mit der Bekämp-
fung beginnen.
Im Ziergarten eisenhut, toll-
blume und Co. benötigen ei-
nen Kältereiz um zu keimen, 
daher jetzt schon aussäen. Im-
mergrüne gehölze wie Buchs-
baum und Kirschlorbeer ver-
brauchen auch im Winter 
Wasser, daher diese bei mil-
dem und frostfreiem Wetter 
gelegentlich gießen. Das gilt 
auch für Kübelpflanzen im 
Winterquartier, diese sollten 
auch in regelmäßigen ab-
ständen auf schädlinge un-
tersucht werden. rasen oder 
Blumenwiese, welche saatmi-
schung ist für Insekten wert-
voll? Für die Planung neuer 
Projekte sollte man sich Zeit 
nehmen. Die ruhigen Winter-
monate sind dafür ideal. Bis 
zur Brutsaison dauert es noch 
etwas. Doch viele Vögel nut-
zen nistkästen gerne als un-
terschlupf. Daher die Kästen 
nicht im schuppen lagern, 
sondern über Winter hängen 
lassen.
Bauernregel für Januar: sind 
im Januar die Flüsse klein, 
gibt es im herbst guten Wein.

Informationen des obst- und gartenbauvereins erzhausen

OGV-Tipp für den gartenmonat Januar

Auszug aus der Niederschrift über die 14. Sitzung der 
Gemeindevertretung mit anschließendem Jahres-
abschluss am Donnerstag, 15.12.2022, 19:00 Uhr

im großen Saal des Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
19:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 14. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.11.2022 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Organisatorisches, Personalia im Rat-haus
1. Das Rathaus ist zwischen den Jahren am 27.12.2022 geschlossen 
und am 29. und 30.12.2022 für den Publikumsverkehr zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Aufgrund des aktuellen personellen Engpasses im Einwohner-
meldeamt mussten die Öffnungszeiten für alle Dienstleistungen des 
Einwohnermeldeamtes montags auf 13–18 Uhr verkürzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
3. Am 1.12.2022 begann Frau Belkis Gürkan, Architektin, in der 
Technischen Verwaltung als Nachfolgerin von Frau Derlaga. 
4. Im Einwohnermeldeamt verabschiedeten wir Frau Regina Arheil-
ger mit großem Dank in den Ruhestand.

OZG / Neue Homepage (VI/384)
Seit 15.12.2022 ist die neue Homepage unter erzhausen.de zu er-
reichen. 
Sie enthält bereits viele Leistungen, die nach dem Online-Zugangs-
gesetz online bereit zu stellen sind, und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Kontakt für Anregungen: it@erzhausen.de

Kita Hainpfad (VI/288)
Am 19.12.2022 beginnen die ersten Ausführungsarbeiten für den 
Neubau der Kita Hainpfad. Über den Stand wird die Verwaltung 
regelmäßig berichten.

Energiesparmaßnahmen
Gemäß Beschluss wurden bei der Weihnachtsbeleuchtung 50% der 
benötigten Energie dadurch eingespart, dass nur jede zweite La-
terne eine Weihnachtsbeleuchtung bekam. Die Gemeindegebäude 
(außer den Privatwohnungen sind mit Thermostaten ausgestattet, 
die öffentlichen Räume werden mit Temperaturen gemäß der En-
SiKuMaV betrieben. Der Gemeindevorstand als einer von drei Ge-
sellschaftern hatte sich dafür ausgesprochen, auch die Sporthalle 
wie die Sporthallen des Landkreises bei 15 Grad Celsius und ohne 
warmes Wasser zu betreiben. Der Beirat der SBE sprach sich mehr-
heitlich für das Wiederanstellen des warmen Wassers aus, die Hal-
lentemperatur soll bei 15 Grad gehalten werden.

Baugebiet Die vier Morgen (VI/113 5./6. Ergänzung)
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Lessingschule
Über Bauantrag zur Erweiterung der Lessingschule entschieden. Es 
geht hier um die bereits vorhandenen Container, die auf dem Schul-
hof seit Beginn des Schuljahres in Betrieb sind und für die Dauer von 
2 Jahren übergangsweise die durch den Ukrainekrieg benötigten zu-
sätzlichen Klassen aufnehmen sollen. Ein Ortstermin und Gespräch 
mit der Schulleitung ergaben, dass diese bauliche Maßnahme nicht 
ausreicht. Der Vorstand forderte einen weiteren Gesprächstermin 
mit Vertretern des Landkreises. 

Präventionsprogramm KOMPASS
Der Gemeindevorstand beschloss die Teilnahme am Präventionsan-
gebot der Polizei Hessen, die Aufnahme in das KOMPASSpartner-
Programm, um mittels einer Initiative dem Sicherheitsbedarf in der 
Gemeinde gerecht zu werden. Die Initiative ist ein Zeichen dafür, 
dass die Kommune mit herausragendem Einsatz mehr für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternimmt.

Lärmaktionsplan
Der Vorstand bekam die Information über die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen nach § 47 d BundesImmissionsschutzgesetz;
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) zur Kenntnis. Er wird am 
10.01.2023 darüber beraten und hat bis 22.01.2022 Zeit zur Stel-
lungnahme.

Beschaffungen
Der Gemeindevorstand beschloss die Beschaffung 
- Der UTM Firewall-Router für die gesamte IT Infrastruktur in Erz-
hausen
- Die Anschaffung eines Häckslers für den Bauhof
- Beschaffungen für den Friedhof (Gießkannenbäume, Gleitschal-
kasten, Grablaufrostgarnitur)
- Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Gaststätte

Lieferungen für Ivanychi
Lieferung von Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter am 02.12.2022 
durch den Verein Vergissmeinnicht, Lieferung von geförderten 
Schulmöbeln, Tablets und Spielplatzgeräten am 09.12.2022 auf Ini-
tiative des Partnerschaftsvereins.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Roland Blüm berichtet von 
den letzten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.11.2022 und 01.12.2022.
Der Bericht von der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses entfällt und kann bei Bedarf im Laufe der Sitzung 
ergänzt werden.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Lotta Ludwig berichtet von 
der letzten Sitzung des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am 
17.11.2022.
Von der 4. Sitzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erz-
hausen am 23.11.2022 berichtet Bastian Endres.
Christian Spohn berichtet von der Sitzung der Verbandsversamm-
lung der NGA am 21.11.2022.
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von den Sitzungen der 
Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region sowie des 
ICE Beteiligungsforums.
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Antrag der SPD-Fraktion vorliegt, den Tagesordnungs-
punkt 9 von Teil A nach Teil B zu verschieben. 

 Teil A:

4. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Bericht zum 30.09.2022
Drucksache VII/135
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022
Drucksache VII/136
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 
30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 6. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), die Leistungsphase 6 (Vor-
bereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei 
der Vergabe) für die Tragwerksplanung, die Technische Gebäude-
ausrüstung HLS, die Tech-nische Gebäudeausrüstung Elektrotech-
nik sowie den Nachtrag Gebäudeautomation zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung HLS zu beauftragen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 7. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
zusätzlichen Planungsleistungen im Bereich Tragwerksplanung und 
SiGeKo laut Vergabevorschlag zu beauftragen
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Friedhof – Grunderneuerung der Parkplatzanlage
hier: Sanierungskonzeption
Drucksache VII/73 1. Ergänzung
Beschluss:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Angebote für Planungsleis-
tungen entsprechend § 50 UVgO – Sonderregelung zur Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen – einzuholen, die die Bestandser-
fassung und die Sanierungskonzeption als besondere Leistungen, 
sowie die anschließenden Leistungsphasen 6–9 beinhalten. Ziel ist, 
den vorhanden Parkplatz im Bestand, d.h. ohne grundsätzliche Ver-
änderungen der Stellplätze und Pflanzflächen, zu sanieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Beschaffung von UTM-Firewall-Routern für die gesamte
IT-Infrastruktur der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/140
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Beschaffung der 
Firewall-Router den Bieter 4 für brutto 16.541 € zu beauftragen. 
In den Folgejahren sind Budgets für die Lizenzkosten in Höhe von 
6.600 € vorzusehen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der  Fraktion Bündnis90 / Die Grünen:
Unterzeichnen der Erklärung der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“
Drucksache VII/144
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Antrag 01/2022 Kinder- und Jugendparlament
Drucksache VII/145
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Antrag der Fraktion <GfE> zum Freizeitgelände
Drucksache VII/111
Beschluss:
„Die Gemeindevertretung bestimmt folgendes Vorgehen zur Ein-
richtung eines Übergangsstandorts:
Die Rampenelemente sollen eingelagert werden. Zuvor soll geprüft 
werden, ob sich die Einlagerung lohnt.
Die Fläche zwischen Fußballfeld und Tennishalle soll als Übergangs-
fläche folgende Freizeitelemente aufnehmen:
- Basketballkorb
- Sitzgelegenheiten
- mobiles Soccerfeld
- mobile Skaterrampen (Eigenbau oder Anschaffung)
Die geplanten Nutzungen und deren Position auf der Fläche sollen 
mit SVE und Feuerwehr geklärt werden. Der Übergangsstandort soll 
mit Wegfall der Skaterbahn den Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen. Die Verwaltung soll die Machbarkeit einer Boulder- und/oder 
Kletterwand am Trafohäuschen oder an einer anderen geeigneten 
Stelle prüfen. Alle notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 ein-
zuplanen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem ZAW und den verbandsangehörigen Kommunen
Drucksache VII/125
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
mit dem ZAW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach beilie-
gendem Muster abschließt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Antrag der Sportvereinigung Erzhausen e.V. auf Förderung 
dringender Brandschutz-/Sanierungsarbeiten am Sportheim, 
Heinrichstraße 40 B, 64390 Erzhausen;
Drucksache VII/137
Beschluss:
Im Haushalt werden 8.000 € zusätzlich Budget für Investitionen für 
Vereinsförderung eingestellt (insgesamt 18.000 €). Über die Ver-
wendung entscheidet der Gemeindevorstand.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

9. Vorsorgemaßnahmen für Krisensitua-tionen
a.) Lage Stromausfall
b.) Trinkwasserversorgungsengpass
c.) Betreuungsplatz
Drucksache VII/139
Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) trägt vor, warum 
er die Verschiebung des Tagesordnungspunktes von Teil A in Teil B 
verlangt hat, und beantragt die Rückverweisung zur weiteren Bera-
tung in den Haupt- und Finanzausschuss. 
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über die 
bisher vorgenommenen Planungen und Vorbereitungen zur Umset-
zung der Vorsorgemaßnahmen für Krisensituationen.
Im Anschluss wird zunächst über den Antrag auf Rückverweisung 
der SPD-Fraktion abgestimmt
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Rückverweisung des Tages-
ordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (SPD), 16 Gegenstimmen (7 GfE, 
6 B’90, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Vorsorge-
maßnahmen umzusetzen und die benötigten Haushaltsmittel von 
insgesamt 167.000€, mit Puffer von 170.000€ bereitzustellen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

16. Überarbeitung/Anpassung der Kostenbeitragssatzung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
-Antrag der CDU-Fraktion-
Drucksache VII/98 2. Ergänzung
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die Ü3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B’90, 3 CDU),
5 Gegenstimmen (SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die U3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen (6 GfE, 3 CDU), 12 Gegenstim-
men (1 GfE, 6 B’90, 5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist die Gebührenerhöhung für die U3 Betreuung abgelehnt.
Beschluss 3:
Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Kostenbeitrags-
satzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Ge-
meinde Erzhausen und die Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Gemeinde Erzhausen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen (1 GfE, 3 CDU)

17. Überarbeitung und ggf. Neufassung der Verwaltungskosten-
satzung;
-Antrag Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
hier: Beantwortung der Fragen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss
Drucksache VII/100 2. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeinvertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskos-
tensatzung. Dennoch soll im Haupt- und Finanzausschuss im nächs-
ten Jahr nochmals die Punkte 19 und 20 diskutiert werden. Insbe-
sondere ob bei Personenwagen nur die km-Pauschale zum Ansatz 
kommt.  Eine Aufstellung über die Häufigkeit der PKW Nutzung 
wird erbeten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Gegen 20:13 Uhr betritt der Gemeindevertreter Maximilian Wolf 
den Sitzungssaal.

18. Anpassung der Gebührensätze der Entwässerungssatzung
Drucksache VII/138
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Anpassung der Gebühren-
sätze der Entwässerungsatzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf folgende Werte:
a.) Regenwasser: 0,88 €/m³
b.) Abwasser: 3,36€/m³
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

19. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2022-2026
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2023
Drucksache VII/128
Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung in Folge der 
möglichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ein Änderungs-
antrag vom 09.12.2022 zur Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 01.12.2022 vorliegt.
Seitens der CDU-Fraktion liegt ein Antrag vor, sollte der Änderungs-
antrag der Verwaltung beschlossen werden, auf Rückverweisung 
des Tagesordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zu 
weiteren Beratungen.
Es liegt noch ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor:
1.) Beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2022-2026 und 
Haushaltssatzung/-planung 2023 in der vom Haupt- und Finanzaus-
schuss am 01.12.2022 empfohlenen Fassung.
2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unverzüglich einen 
Nachtragshaushalt zur Beratung vorzulegen, sobald die Kreis- und 
Schulumlage rechtssicher feststeht und der TVÖD-Tarifabschluss für 
2023 vorliegt.
3.) Punkt 1-2 sind gemeinsam abzustimmen.
Roland Blüm informiert zu Punkt 2.) des Änderungsantrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass dies Aufgabe der Verwaltung 
sei, bei Bedarf einen Nachtragshaushalt der Gemeindevertretung 
vorzulegen. Punkt 2 wird daher angepasst und als Beschluss 4 des 
Tagesordnungspunktes beraten und gegebenenfalls beschlossen.
Nach Wortmeldungen der Fraktionen und von Bürgermeisterin 
Claudia Lange wird ein Antrag der GfE-Fraktion zur Geschäftsord-
nung auf eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung bis um 20:40 
Uhr gestellt.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (SPD)
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung wird über die Ände-
rungsanträge abgestimmt.
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen sowie die im Nachgang eingebrachte Erhöhung 
der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: 8 Ja-Stimmen (5 SPD, 3 CDU), 14 Gegenstim-
men (7 GfE, 7 B’90), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der Verwaltung abgelehnt.
Die CDU-Fraktion zieht ihren Antrag auf Rückverweisung in Folge 
zurück.
Im Anschluss an die Abstimmung des Änderungsantrages der Ver-
waltung betrifft der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber gegen 
20:52 Uhr den Sitzungssaal.
Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-
2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 
auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung 
vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen (CDU),
0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und
Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen.
Beratungsergebnis: 19 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 4 SPD), 4 Gegen-
stimmen (1 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die Wiedervorlage im Haupt- 
und Finanzausschuss mit Darstellung der Veränderungen der be-
schlossenen Haushaltssatzung mit pplanung 2023 durch die Ver-
waltung nach vorliegendem Tarifabschluss des TVÖD sowie der 
rechtssicheren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (1 SPD, 1 CDU)

20. Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze am Bahnhof
Drucksache VI/292 5. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung des Bieters 2 
mit der Lieferung und Aufstellung einer Fahrradgarage sowie aller 
weiteren erforderlichen Nebenarbeiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

21. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/131
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart erläutert, warum die GfE 
gegen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen ab-
stimmen wird:
Da unter §1 Antragsberechtigung die Parteien und Wählergemein-
schaften explizit nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschrän-
kung, die auch in der Richtlinie zur Vereinsförderung enthalten ist, 
fehlt nach Meinung der GfE-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinien über die Gewäh-
rung zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Erzhausen mit 
den beschlossenen Änderungen der Fachausschüsse.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 B’90, 5 SPD, 3 CDU, 8 Gegen-
stimmen (GfE), 0 Stimmenthaltungen

22. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Erzhausen 2022;
Drucksache VII/132
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Benutzungsord-
nung der Gemeindebücherei.
Auf Seite 6 wird „Buch“ durch „Medium“ ersetzt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

23. Änderung der Hauptsatzung in § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8;
Drucksache VII/129
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsat-
zung in §1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8.
- Der in Nr. 7 genannte Betrag wird von 5.200,00 € auf 10.000,00 €
angehoben.
- Der in Nr. 8 genannte Betrag wird von 26.000,00 € auf 50.000,00 €
erhöht.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 2 SPD, 3 CDU),
3 Gegenstimmen (3 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)

24. Benennung von Straßennamen im Neubaugebiet „Die Vier 
Morgen“
Drucksache VII/143
Seitens des Gemeindevorstandes liegen Vorschläge zur Benennung 
der Straßennamen vor.
Des Weiteren tragen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
die SPD-Fraktion ihre Vorschläge für die Benennung der Straßen im 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“ vor.
Im Anschluss an die Wortmeldungen wird nach Eingang der Vor-
schläge abgestimmt.
1. Gemeindevorstand
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. SPD-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Sonnenblumenweg
- Am Heegbach
- Kirschblütenweg
- Apfelweg
- Wiesenweg
Beratungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 22 Gegenstimmen (7 GfE,
7 B’90, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (1 GfE)
Somit ist der Vorschlag des Gemeindevorstandes abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Luise-Büchner-Straße
- Anne-Frank-Straße
- Maria-Sybilla-Merian-Straße
- Lotte-Specht-Straße
Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (7 B’90), 15 Gegenstimmen (7 
GfE, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Somit ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Planstraße A: „In den vier Morgen“
- Planstraße B: „Oberfeldweg“
- Planstraße C: „Am Heegbach“
- Planstraße D: „Ostendstraße“ (Verlängerung der vorhandenen 
Ostendstraße)
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (8 GfE, 5 SPD, 3 CDU), 3 Gegen-
stimmen (3 B’90), 4 Stimmenthaltungen (4 B’90)

25. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 19.12.22 der Spatenstich des Neubaus der KITA „Am Hainpfad“ 
um 9:00 Uhr;
- 23.01.23 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um
20:00 Uhr;
- 26.01.23 der Haupt- und Finanzaus-schuss um 20:00 Uhr;
- 30.01.23 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 13.02.23 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:58 Uhr die Sitzung, bedankt sich für die kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit im Jahr 2022, wünscht 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Auszug aus der Niederschrift über die 14. Sitzung der 
Gemeindevertretung mit anschließendem Jahres-
abschluss am Donnerstag, 15.12.2022, 19:00 Uhr

im großen Saal des Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
19:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 14. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 03.11.2022 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Organisatorisches, Personalia im Rat-haus
1. Das Rathaus ist zwischen den Jahren am 27.12.2022 geschlossen 
und am 29. und 30.12.2022 für den Publikumsverkehr zu den übli-
chen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Aufgrund des aktuellen personellen Engpasses im Einwohner-
meldeamt mussten die Öffnungszeiten für alle Dienstleistungen des 
Einwohnermeldeamtes montags auf 13–18 Uhr verkürzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
3. Am 1.12.2022 begann Frau Belkis Gürkan, Architektin, in der 
Technischen Verwaltung als Nachfolgerin von Frau Derlaga. 
4. Im Einwohnermeldeamt verabschiedeten wir Frau Regina Arheil-
ger mit großem Dank in den Ruhestand.

OZG / Neue Homepage (VI/384)
Seit 15.12.2022 ist die neue Homepage unter erzhausen.de zu er-
reichen. 
Sie enthält bereits viele Leistungen, die nach dem Online-Zugangs-
gesetz online bereit zu stellen sind, und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Kontakt für Anregungen: it@erzhausen.de

Kita Hainpfad (VI/288)
Am 19.12.2022 beginnen die ersten Ausführungsarbeiten für den 
Neubau der Kita Hainpfad. Über den Stand wird die Verwaltung 
regelmäßig berichten.

Energiesparmaßnahmen
Gemäß Beschluss wurden bei der Weihnachtsbeleuchtung 50% der 
benötigten Energie dadurch eingespart, dass nur jede zweite La-
terne eine Weihnachtsbeleuchtung bekam. Die Gemeindegebäude 
(außer den Privatwohnungen sind mit Thermostaten ausgestattet, 
die öffentlichen Räume werden mit Temperaturen gemäß der En-
SiKuMaV betrieben. Der Gemeindevorstand als einer von drei Ge-
sellschaftern hatte sich dafür ausgesprochen, auch die Sporthalle 
wie die Sporthallen des Landkreises bei 15 Grad Celsius und ohne 
warmes Wasser zu betreiben. Der Beirat der SBE sprach sich mehr-
heitlich für das Wiederanstellen des warmen Wassers aus, die Hal-
lentemperatur soll bei 15 Grad gehalten werden.

Baugebiet Die vier Morgen (VI/113 5./6. Ergänzung)
Der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Lessingschule
Über Bauantrag zur Erweiterung der Lessingschule entschieden. Es 
geht hier um die bereits vorhandenen Container, die auf dem Schul-
hof seit Beginn des Schuljahres in Betrieb sind und für die Dauer von 
2 Jahren übergangsweise die durch den Ukrainekrieg benötigten zu-
sätzlichen Klassen aufnehmen sollen. Ein Ortstermin und Gespräch 
mit der Schulleitung ergaben, dass diese bauliche Maßnahme nicht 
ausreicht. Der Vorstand forderte einen weiteren Gesprächstermin 
mit Vertretern des Landkreises. 

Präventionsprogramm KOMPASS
Der Gemeindevorstand beschloss die Teilnahme am Präventionsan-
gebot der Polizei Hessen, die Aufnahme in das KOMPASSpartner-
Programm, um mittels einer Initiative dem Sicherheitsbedarf in der 
Gemeinde gerecht zu werden. Die Initiative ist ein Zeichen dafür, 
dass die Kommune mit herausragendem Einsatz mehr für die Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternimmt.

Lärmaktionsplan
Der Vorstand bekam die Information über die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen nach § 47 d BundesImmissionsschutzgesetz;
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) zur Kenntnis. Er wird am 
10.01.2023 darüber beraten und hat bis 22.01.2022 Zeit zur Stel-
lungnahme.

Beschaffungen
Der Gemeindevorstand beschloss die Beschaffung 
- Der UTM Firewall-Router für die gesamte IT Infrastruktur in Erz-
hausen
- Die Anschaffung eines Häckslers für den Bauhof
- Beschaffungen für den Friedhof (Gießkannenbäume, Gleitschal-
kasten, Grablaufrostgarnitur)
- Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Gaststätte

Lieferungen für Ivanychi
Lieferung von Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter am 02.12.2022 
durch den Verein Vergissmeinnicht, Lieferung von geförderten 
Schulmöbeln, Tablets und Spielplatzgeräten am 09.12.2022 auf Ini-
tiative des Partnerschaftsvereins.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Roland Blüm berichtet von 
den letzten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.11.2022 und 01.12.2022.
Der Bericht von der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses entfällt und kann bei Bedarf im Laufe der Sitzung 
ergänzt werden.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Lotta Ludwig berichtet von 
der letzten Sitzung des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am 
17.11.2022.
Von der 4. Sitzung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erz-
hausen am 23.11.2022 berichtet Bastian Endres.
Christian Spohn berichtet von der Sitzung der Verbandsversamm-
lung der NGA am 21.11.2022.
Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von den Sitzungen der 
Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region sowie des 
ICE Beteiligungsforums.
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Antrag der SPD-Fraktion vorliegt, den Tagesordnungs-
punkt 9 von Teil A nach Teil B zu verschieben. 

 Teil A:

4. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Bericht zum 30.09.2022
Drucksache VII/135
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022
Drucksache VII/136
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 
30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 6. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), die Leistungsphase 6 (Vor-
bereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei 
der Vergabe) für die Tragwerksplanung, die Technische Gebäude-
ausrüstung HLS, die Tech-nische Gebäudeausrüstung Elektrotech-
nik sowie den Nachtrag Gebäudeautomation zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung HLS zu beauftragen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 7. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
zusätzlichen Planungsleistungen im Bereich Tragwerksplanung und 
SiGeKo laut Vergabevorschlag zu beauftragen
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Friedhof – Grunderneuerung der Parkplatzanlage
hier: Sanierungskonzeption
Drucksache VII/73 1. Ergänzung
Beschluss:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Angebote für Planungsleis-
tungen entsprechend § 50 UVgO – Sonderregelung zur Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen – einzuholen, die die Bestandser-
fassung und die Sanierungskonzeption als besondere Leistungen, 
sowie die anschließenden Leistungsphasen 6–9 beinhalten. Ziel ist, 
den vorhanden Parkplatz im Bestand, d.h. ohne grundsätzliche Ver-
änderungen der Stellplätze und Pflanzflächen, zu sanieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Beschaffung von UTM-Firewall-Routern für die gesamte
IT-Infrastruktur der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/140
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Beschaffung der 
Firewall-Router den Bieter 4 für brutto 16.541 € zu beauftragen. 
In den Folgejahren sind Budgets für die Lizenzkosten in Höhe von 
6.600 € vorzusehen. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der  Fraktion Bündnis90 / Die Grünen:
Unterzeichnen der Erklärung der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“
Drucksache VII/144
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Antrag 01/2022 Kinder- und Jugendparlament
Drucksache VII/145
Beschluss:
Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt in den 
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Antrag der Fraktion <GfE> zum Freizeitgelände
Drucksache VII/111
Beschluss:
„Die Gemeindevertretung bestimmt folgendes Vorgehen zur Ein-
richtung eines Übergangsstandorts:
Die Rampenelemente sollen eingelagert werden. Zuvor soll geprüft 
werden, ob sich die Einlagerung lohnt.
Die Fläche zwischen Fußballfeld und Tennishalle soll als Übergangs-
fläche folgende Freizeitelemente aufnehmen:
- Basketballkorb
- Sitzgelegenheiten
- mobiles Soccerfeld
- mobile Skaterrampen (Eigenbau oder Anschaffung)
Die geplanten Nutzungen und deren Position auf der Fläche sollen 
mit SVE und Feuerwehr geklärt werden. Der Übergangsstandort soll 
mit Wegfall der Skaterbahn den Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen. Die Verwaltung soll die Machbarkeit einer Boulder- und/oder 
Kletterwand am Trafohäuschen oder an einer anderen geeigneten 
Stelle prüfen. Alle notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 ein-
zuplanen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem ZAW und den verbandsangehörigen Kommunen
Drucksache VII/125
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
mit dem ZAW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach beilie-
gendem Muster abschließt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Antrag der Sportvereinigung Erzhausen e.V. auf Förderung 
dringender Brandschutz-/Sanierungsarbeiten am Sportheim, 
Heinrichstraße 40 B, 64390 Erzhausen;
Drucksache VII/137
Beschluss:
Im Haushalt werden 8.000 € zusätzlich Budget für Investitionen für 
Vereinsförderung eingestellt (insgesamt 18.000 €). Über die Ver-
wendung entscheidet der Gemeindevorstand.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

9. Vorsorgemaßnahmen für Krisensitua-tionen
a.) Lage Stromausfall
b.) Trinkwasserversorgungsengpass
c.) Betreuungsplatz
Drucksache VII/139
Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) trägt vor, warum 
er die Verschiebung des Tagesordnungspunktes von Teil A in Teil B 
verlangt hat, und beantragt die Rückverweisung zur weiteren Bera-
tung in den Haupt- und Finanzausschuss. 
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über die 
bisher vorgenommenen Planungen und Vorbereitungen zur Umset-
zung der Vorsorgemaßnahmen für Krisensituationen.
Im Anschluss wird zunächst über den Antrag auf Rückverweisung 
der SPD-Fraktion abgestimmt
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Rückverweisung des Tages-
ordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (SPD), 16 Gegenstimmen (7 GfE, 
6 B’90, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Vorsorge-
maßnahmen umzusetzen und die benötigten Haushaltsmittel von 
insgesamt 167.000€, mit Puffer von 170.000€ bereitzustellen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

16. Überarbeitung/Anpassung der Kostenbeitragssatzung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
-Antrag der CDU-Fraktion-
Drucksache VII/98 2. Ergänzung
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die Ü3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B’90, 3 CDU),
5 Gegenstimmen (SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung beschließt die 15%ige Gebührenerhö-
hung für die U3-Betreuung.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen (6 GfE, 3 CDU), 12 Gegenstim-
men (1 GfE, 6 B’90, 5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist die Gebührenerhöhung für die U3 Betreuung abgelehnt.
Beschluss 3:
Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Kostenbeitrags-
satzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Ge-
meinde Erzhausen und die Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten der Gemeinde Erzhausen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen (1 GfE, 3 CDU)

17. Überarbeitung und ggf. Neufassung der Verwaltungskosten-
satzung;
-Antrag Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
hier: Beantwortung der Fragen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss
Drucksache VII/100 2. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeinvertretung beschließt die vorgelegte Verwaltungskos-
tensatzung. Dennoch soll im Haupt- und Finanzausschuss im nächs-
ten Jahr nochmals die Punkte 19 und 20 diskutiert werden. Insbe-
sondere ob bei Personenwagen nur die km-Pauschale zum Ansatz 
kommt.  Eine Aufstellung über die Häufigkeit der PKW Nutzung 
wird erbeten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Gegen 20:13 Uhr betritt der Gemeindevertreter Maximilian Wolf 
den Sitzungssaal.

18. Anpassung der Gebührensätze der Entwässerungssatzung
Drucksache VII/138
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Anpassung der Gebühren-
sätze der Entwässerungsatzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf folgende Werte:
a.) Regenwasser: 0,88 €/m³
b.) Abwasser: 3,36€/m³
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

19. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2022-2026
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2023
Drucksache VII/128
Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung in Folge der 
möglichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ein Änderungs-
antrag vom 09.12.2022 zur Beschlussempfehlung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 01.12.2022 vorliegt.
Seitens der CDU-Fraktion liegt ein Antrag vor, sollte der Änderungs-
antrag der Verwaltung beschlossen werden, auf Rückverweisung 
des Tagesordnungspunktes in den Haupt- und Finanzausschuss zu 
weiteren Beratungen.
Es liegt noch ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor:
1.) Beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2022-2026 und 
Haushaltssatzung/-planung 2023 in der vom Haupt- und Finanzaus-
schuss am 01.12.2022 empfohlenen Fassung.
2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, unverzüglich einen 
Nachtragshaushalt zur Beratung vorzulegen, sobald die Kreis- und 
Schulumlage rechtssicher feststeht und der TVÖD-Tarifabschluss für 
2023 vorliegt.
3.) Punkt 1-2 sind gemeinsam abzustimmen.
Roland Blüm informiert zu Punkt 2.) des Änderungsantrages der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass dies Aufgabe der Verwaltung 
sei, bei Bedarf einen Nachtragshaushalt der Gemeindevertretung 
vorzulegen. Punkt 2 wird daher angepasst und als Beschluss 4 des 
Tagesordnungspunktes beraten und gegebenenfalls beschlossen.
Nach Wortmeldungen der Fraktionen und von Bürgermeisterin 
Claudia Lange wird ein Antrag der GfE-Fraktion zur Geschäftsord-
nung auf eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung bis um 20:40 
Uhr gestellt.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (SPD)
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung wird über die Ände-
rungsanträge abgestimmt.
Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen sowie die im Nachgang eingebrachte Erhöhung 
der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: 8 Ja-Stimmen (5 SPD, 3 CDU), 14 Gegenstim-
men (7 GfE, 7 B’90), 0 Stimmenthaltung(en)
Somit ist der Änderungsantrag der Verwaltung abgelehnt.
Die CDU-Fraktion zieht ihren Antrag auf Rückverweisung in Folge 
zurück.
Im Anschluss an die Abstimmung des Änderungsantrages der Ver-
waltung betrifft der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber gegen 
20:52 Uhr den Sitzungssaal.
Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-
2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 
auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung 
vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen (CDU),
0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit -pla-
nung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und
Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von 
der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlos-
senen Änderungen.
Beratungsergebnis: 19 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 4 SPD), 4 Gegen-
stimmen (1 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die Wiedervorlage im Haupt- 
und Finanzausschuss mit Darstellung der Veränderungen der be-
schlossenen Haushaltssatzung mit pplanung 2023 durch die Ver-
waltung nach vorliegendem Tarifabschluss des TVÖD sowie der 
rechtssicheren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (1 SPD, 1 CDU)

20. Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze am Bahnhof
Drucksache VI/292 5. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung des Bieters 2 
mit der Lieferung und Aufstellung einer Fahrradgarage sowie aller 
weiteren erforderlichen Nebenarbeiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

21. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/131
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart erläutert, warum die GfE 
gegen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Seniorentätigkeiten der Gemeinde Erzhausen ab-
stimmen wird:
Da unter §1 Antragsberechtigung die Parteien und Wählergemein-
schaften explizit nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschrän-
kung, die auch in der Richtlinie zur Vereinsförderung enthalten ist, 
fehlt nach Meinung der GfE-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinien über die Gewäh-
rung zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Erzhausen mit 
den beschlossenen Änderungen der Fachausschüsse.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 B’90, 5 SPD, 3 CDU, 8 Gegen-
stimmen (GfE), 0 Stimmenthaltungen

22. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Erzhausen 2022;
Drucksache VII/132
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Benutzungsord-
nung der Gemeindebücherei.
Auf Seite 6 wird „Buch“ durch „Medium“ ersetzt.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

23. Änderung der Hauptsatzung in § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8;
Drucksache VII/129
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsat-
zung in §1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8.
- Der in Nr. 7 genannte Betrag wird von 5.200,00 € auf 10.000,00 €
angehoben.
- Der in Nr. 8 genannte Betrag wird von 26.000,00 € auf 50.000,00 €
erhöht.
Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (8 GfE, 7 B’90, 2 SPD, 3 CDU),
3 Gegenstimmen (3 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)

24. Benennung von Straßennamen im Neubaugebiet „Die Vier 
Morgen“
Drucksache VII/143
Seitens des Gemeindevorstandes liegen Vorschläge zur Benennung 
der Straßennamen vor.
Des Weiteren tragen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
die SPD-Fraktion ihre Vorschläge für die Benennung der Straßen im 
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“ vor.
Im Anschluss an die Wortmeldungen wird nach Eingang der Vor-
schläge abgestimmt.
1. Gemeindevorstand
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. SPD-Fraktion.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Sonnenblumenweg
- Am Heegbach
- Kirschblütenweg
- Apfelweg
- Wiesenweg
Beratungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 22 Gegenstimmen (7 GfE,
7 B’90, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (1 GfE)
Somit ist der Vorschlag des Gemeindevorstandes abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Luise-Büchner-Straße
- Anne-Frank-Straße
- Maria-Sybilla-Merian-Straße
- Lotte-Specht-Straße
Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (7 B’90), 15 Gegenstimmen (7 
GfE, 5 SPD, 3 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Somit ist der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Benennung der neuen Stra-
ßennamen im
Neubaugebiet „Die Vier Morgen“:
- Planstraße A: „In den vier Morgen“
- Planstraße B: „Oberfeldweg“
- Planstraße C: „Am Heegbach“
- Planstraße D: „Ostendstraße“ (Verlängerung der vorhandenen 
Ostendstraße)
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimmen (8 GfE, 5 SPD, 3 CDU), 3 Gegen-
stimmen (3 B’90), 4 Stimmenthaltungen (4 B’90)

25. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 19.12.22 der Spatenstich des Neubaus der KITA „Am Hainpfad“ 
um 9:00 Uhr;
- 23.01.23 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um
20:00 Uhr;
- 26.01.23 der Haupt- und Finanzaus-schuss um 20:00 Uhr;
- 30.01.23 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 13.02.23 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:58 Uhr die Sitzung, bedankt sich für die kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit im Jahr 2022, wünscht 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Wir suchen Dich!

Das Kinder- und Jugendparlament Erzhausen wünscht allen 
Erzhäuser*innen ein frohes und gesundes neues Jahr!
Das KiJuPa sucht Erzhäuser Kinder und Jugendliche für die kommenden 
Wahlen im Jahr 2023.
Wir konnten in den vergangenen zwei Jahren viele schöne Erfahrungen 
sammeln und coole Projekte umsetzen. Wir haben beispielsweise in den 
vergangenen zwei Jahren viel Arbeit in die Projektideen zum Freizeit-
gelände gesteckt und mit Eurer Teilnahme zur Umfrage eine Rangliste 
für Eure Wünsche erstellt. Diese wurde bereits letztes Jahr durch uns 
im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt. Vielleicht habt 
ihr in den sozialen Medien oder in der Presse gelesen, dass wir am
21. November 2022 erneut im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
waren und uns jetzt für eine Übergangslösung – bis das Freizeitgelände 
kommt – eingesetzt haben.
Um weiterhin tolle Ideen mit Euch zu entwickeln, würde es uns freu-
en, wenn möglichst viele Erzhäuser Kinder und Jugendliche sich im 
Kinder- und Jugendparlament engagieren, denn um diese tolle Arbeit 
fortzusetzen braucht das Kinder- und Jugendparlament Erzhausen die 
Unterstützung und Beteiligung möglichst vieler Erzhäuser Kinder und 
Jugendlichen, um die Ideen und die Interessen der Gleichaltrigen in Erz-
hausen noch besser vertreten zu können.

Das Kinder- und Jugendparlament bietet Dir die Möglichkeit:
• Deine Ideen, Wünsche und Vorschläge für Erzhausen einzubringen!
• Gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen tolle Projekte und 
Aktionen zu planen und umzusetzen!
• Sich mit anderen gemeinsam für die Interessen der Erzhäuser Kinder 
und Jugendlichen stark zu machen!

Du willst mehr über unserer Arbeit erfahren? Komm am 12. Januar 
2023 ab 16:30 zur unseren nächsten Sitzung im Jugendzentrum Erz-
hausen oder schreib uns eine Nachricht an Kijupa@erzhausen.de
Wir freuen uns auf Euch!

Ihnen und Ihren Familien 
wünschen wir ein gutes neues Jahr 
2023, das Ihnen Gesundheit, Glück 
und viel Erfolg bringen möge!

Ihre Erzhäuser GRÜNEN

FROHES NEUES

Freiwillige Feuerwehr 
Erzhausen

Einsätze im Dezember 2022
(Kr) Im Dezember 2022 rückte 
die Freiwillige Feuerwehr erz-
hausen (FFe) zu fünf einsätzen 
aus.
am Mittwoch, den 14.12., 
wurde die FFe um 15:40 uhr zu 
einer ausgelösten Brandmel-
deanlage im grundschulnest 
in der hauptstraße alarmiert. 
Vor ort stellte sich heraus, dass 
es sich um einen Fehlalarm 
handelte. Die Brandmelde-
anlage wurde zurückgesetzt. 
am Montag, den 19.12.2022, 
wurde die FFe um 16:52 uhr 
zu einem einsatz alarmiert. 
Der rettungsdienst benötigte 
für einen Patiententransport 
tragehilfe, da Laufwege 
teilweise spiegelglatt vereist 
waren. neun einsatzkräfte 
rückten in einem Fahrzeug 
in die schillerstraße aus und 
transportierten den Patienten 
sicher zum rettungswagen.
am frühen nachmittag des 
heiligabends, am 24.12., 
musste ein Patient in der 
Wixhäuser straße aus dem 1. 
obergeschoss eines hauses 
auf die straße transportiert 
werden. unterstützt von der 
Freiwilligen Feuerwehr egels-

bach mit deren Drehleiter 
konnte der Patient nach kur-
zer Zeit dem rettungsdienst 
übergeben werden und die 
einsatzkräfte zu ihren Famili-
en zurückkehren. am Freitag, 
den 30.12.2022, um 15:10 uhr,
wurden Bäume gemeldet, 
die auf einen Fußweg zu 
stürzen drohten. nach einer 
Vorauserkundung durch den 
einsatzleitwagen konnte die 
einsatzstelle an einem Wald-
weg im Waldstück „sensfelder 
hardt“ gefunden werden. Der 
Bereich wurde abgesperrt und 
an hessen Forst übergeben.
an silvester, am 31.12., um 
20:47 uhr, wurde die FFe zu 
einem Kleinbrand alarmiert. 
In einer hofeinfahrt in der 
Brühlstraße war eine thuja-
hecke in Flammen aufgegang-
en. Durch schnelles handeln 
konnten die Bewohner den 
Brand selbstständig noch vor 
eintreffen der zwei ausge-
rückten Feuerwehrfahrzeuge 
löschen. Die Brandstelle wur-
de mit einer Wärmebildkame-
ra auf glutnester kontrolliert 
und eine Betroffene medizi-
nisch betreut.
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Die Gemeindevertretung Erzhausen hat in ihrer
Sitzung am 15.12.2022 die nachstehende neue

Benutzungs- und Entgeltordnung der
Gemeindebücherei Erzhausen beschlossen.

Benutzungsordnung der
Gemeindebücherei Erzhausen

§ 1
Allgemeines

1.1 Die Gemeindebücherei Erzhausen ist eine öffentlich-rechtliche Ein-
richtung der kulturellen Daseinsvorsorge der Gemeinde Erzhausen. Sie 
dient der allgemeinen Bildung, Ausbildung und Fortbildung sowie der 
Information und Freizeitgestaltung.
1.2 Die Benutzung der Gemeindebücherei mit ihren Angeboten und die 
Entleihung der Medien sind grundsätzlich kostenlos. Entgelte für be-
sondere Leistungen sowie Versäumnisentgelte u.a. werden nach der zu 
dieser Benutzungsordnung gehörenden Entgeltordnung in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.
1.3 Die Öffnungszeiten werden von der Verwaltung der Gemeinde Erz-
hausen festgesetzt. Sie werden durch Aushang in der Bibliothek und in 
der Presse bekannt gegeben.

§ 2
Anmeldung

2.1 Für die Benutzung der Bibliothek ist eine persönliche Anmeldung 
und die Ausstellung eines Bibliotheksausweises erforderlich. Kindergär-
ten, Schulen und ähnliche Einrichtungen erhalten einen Bibliotheksaus-
weis, wenn das von einer oder einem Vertretungsberechtigten unter-
schriebene Anmeldeformular vorliegt. 
Der Nutzer erhält einen Bibliotheksausweis, der Eigentum der Gemein-
debücherei bleibt. Der Bibliotheksausweis ist auf Verlangen vorzuzei-
gen.
2.2 Nutzer der Gemeindebücherei kann jeder ab 6 Jahren werden. 
2.3 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zusätzlich eine 
schriftliche Haftungserklärung eines Erziehungsberechtigten bzw. einer 
gesetzlichen Vertretung. Damit erklären diese ihr Einverständnis, dass 
ihr Kind die Gemeindebücherei und ihre Angebote nutzt und sie ver-
pflichten sich für entstehende Entgelte und Schadensfälle zu haften.
2.4 Der Nutzer ist verpflichtet, der Bibliothek Änderungen des Namens 
oder der Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen.
2.5 Der Verlust des Bibliotheksausweises ist der Gemeindebücherei zur 
Vermeidung missbräuchlicher Nutzung umgehend anzuzeigen. Für den 
Missbrauch verlorener Bibliotheksausweise haftet der Nutzer.
2.6 Mit Betreten der Gemeindebücherei erkennt der Nutzer die Be-
nutzungsordnung und die Hausordnung an. Mit der Unterschrift auf 
dem Anmeldeformular wird die Zustimmung zur Speicherung und Ver-
arbeitung folgender personenbezogener Daten gegeben: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Die 
Angaben werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestim-
mungen gespeichert und dienen ausschließlich internen Zwecken. Eine 
Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. Alle Daten werden 
drei Jahre nach der letzten Medienausleihe gelöscht, sofern Medien- 
und Entgeltkonto ausgeglichen sind.

§ 3
Ausleihe. Rückgabe. Fristverlängerung. Reservierung

3.1 Grundlage für alle Buchungsvorgänge ist der gültige Bibliotheks-
ausweis.
3.2 Medien werden gemäß der festgesetzten Leihfrist (s. Aushang + 
Ausleihquittung) ausgeliehen.
3.2.1 Besonders gekennzeichnete Medien werden nicht entliehen ( z. B. 
Präsenzbestand, Ausstellungsexemplare).
3.3 Die entliehenen Medien sind der Bibliothek unaufgefordert und 
fristgerecht zurückzugeben.
3.4 Die Leihfristen aller entleihbaren Medien können vor Ablauf der 
Frist zweimal verlängert werden, wenn keine Reservierung vorliegt. Die 
Leihfristen für Spiegel-Bestseller können nicht verlängert werden.
3.5 Die Medien aus dem Bereich Spiegelbestseller können nicht reser-
viert werden.
3.6 Alle DVDs und CDs dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt 
werden.
3.7 Die Bibliothek ist berechtigt, die Anzahl der entleihbaren Medien 
pro Nutzer zu begrenzen.
3.8 Die Verlängerung der Leihfrist ist auch folgendermaßen möglich:
- telefonisch (06150 135 916) und kann auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten durch Mitteilung auf den Anrufbeantworter vorgenommen wer-
den. 
- per E-Mail (buecherei@erzhausen.de)
- per WebOpac im eigenen Leserkonto.
3.9 Ferienausleihe: Es besteht bei Ferienbeginn die Möglichkeit, Medien 
mit verlängerter Rückgabefrist zu entleihen.
3.10 Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit 
einzufordern.
3.11 Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 4
Behandlung von Bibliothekseigentum

4.1 Der Nutzer ist verpflichtet, die Einrichtung, die elektronischen und 
sonstigen Geräte sowie die Medien der Gemeindebücherei sorgfältig zu 
behandeln und sie vor Verlust, Beschädigung und sonstigen Verände-
rungen zu bewahren.
4.2 Der Nutzer ist verpflichtet, sich bei der Ausgabe vom ordnungs-
gemäßen Zustand der Medien zu überzeugen und etwa vorhandene 
Schäden anzuzeigen.
4.3 Die Beschädigung und der Verlust entliehener Medien ist der Ge-
meindebücherei unverzüglich zu melden.
4.4 Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben 
zu lassen.
4.5 Für jede irreparable Beschädigung oder jeden Verlust von Medien 
ist der Nutzer schadensersatzpflichtig. Der Ersatz ist grundsätzlich in 
Höhe des Wiederbeschaffungswertes zzgl. Kosten für evtl. Folierung 
zu leisten.
4.6 Die Wiederbeschaffung verlorener Medien obliegt dem Nutzer.

§ 5
Entgelte und Einziehung

5.1 Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden, 
ist ein Versäumnisentgelt zu entrichten.
5.2 Wer seine Medien nicht zurückbringt und/oder die Entgelte nicht 
bezahlt, wird von der Ausleihe ausgeschlossen, bis das Medienkonto 
ausgeglichen ist.
5.3 Die Bibliothek ist nicht verpflichtet, schriftlich auf die Leihfristüber-
schreitung hinzuweisen.

§ 6
Hausordnung

6.1 Das Hausrecht obliegt der Bibliotheksleitung und kann an das Bib-
liothekspersonal übertragen werden. Den Anordnungen des Personals 
ist Folge zu leisten.
6.2 Jeder Nutzer hat sich in den Räumen der Gemeindebücherei so zu 
verhalten, dass andere Benutzer nicht gestört werden.
6.3 Jeder Nutzer ist verpflichtet, Taschen und Rucksäcke in den Schließ-
fächern einzuschließen.
6.4 Bei Verlust oder irreparabler Beschädigung eines Schließfachschlüs-
sels ist Ersatz für Schlüssel und Schloss zu leisten. Die Gemeindebüche-
rei übernimmt keine Haftung für den Verlust des Schließfachinhaltes.
6.5 Rauchen und Essen sind in der Bibliothek nicht gestattet. Tiere dür-
fen nicht in die Bibliothek mitgebracht werden.
6.6 Plakate und sonstige Informationsmaterialien dürfen in den Biblio-
theksräumen nur durch das Personal der Bibliothek aufgehängt oder 
verteilt werden.

§ 7
Ausschluss von der Benutzung

7.1 Wer wiederholt gegen die Benutzungsordnung verstößt, wird von 
der Nutzung der Gemeindebücherei auf Zeit oder bei besonders schwe-
ren Verstößen auf Dauer ausgeschlossen.
7.2 Alle Verpflichtungen des Nutzers die aufgrund dieser Benutzungs-
ordnung entstanden sind, bleiben auch nach einem Ausschluss beste-
hen.

§ 8 
Haftungsausschluss

8.1 Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung von 
Medien und Programmen an Dateien, Datenträgern und Hardware des 
Nutzers entstehen.
8.2 Die Bibliothek haftet nicht für verlorengegangene, beschädigte 
oder gestohlene Gegenstände des Nutzers in den Bibliotheksräumen.

§ 9
Inkrafttreten

9.1 Die Benutzung- und Entgeltordnungsordnung treten nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.
9.2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Benutzungsordnung vom 1.April 
2018 außer Kraft.

Anhang
Entgeltordnung der Gemeindebücherei Erzhausen

Öffnungszeiten

Montag       von 15:00 – 18:30 Uhr
Dienstag       von 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch       von 15:00 – 18:30 Uhr
Donnerstag   von 10:00 – 12:00 Uhr

Eine Verlängerung der Ausleihfrist (vor Ablauf der Frist) außerhalb der 
Öffnungszeiten sowie Vormerkungen sind möglich:

Telefonisch: 06150-13 59 16
E-Mail: buecherei@erzhausen.de
WebOpac im eigenen Leserkonto

Zahlweise

Entgelte sind in der Bücherei in bar zu entrichten.

Erzhausen, 05.01.2023

Für den Gemeindevorstand

gez. Dr. Heidenreich
(Erster Beigeordneter)

Jahresgebühr Bibliotheksausweis

Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre

kostenlos

Erwachsene ab 18 Jahre 10 € pro Jahr (12 Monate)

Schüler über 18 Jahre (mit Nach-
weis), Arbeitslose,
Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Rentner, Schwerbehinderte,
Studenten, Wehrdienstleistende

5 € pro Jahr (12 Monate)

Bezieher von Leistungen nach
SGB II und SGB XII (Nachweis 
durch Bescheid oder Sozialcard)

5 € pro Jahr (12 Monate)

Sonstige Gebühren

Ausleihe von Medien kostenlos

Ausstellen eines Ausweises für Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahren

1 €

Ersatzausweis 2,50 €

Ersatz von Medien / Boxen /
Etiketten / Hüllen

Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes + 3 € Bearbei-
tungsgebühr

Versäumnisentgelte pro angefangene Woche und Medium

Erwachsene 1. Mahnung 0,50 € pro Medium pro an-
gefangene Woche ab Rück-
gabetermin zusätzlich zu 
den Gebühren der 1. Mah-
nung + 1,50 € pro Medium 
pro angefangene Woche ab 
Rückgabetermin + Porto

Kinder unter 14 Jahren zahlen erst 
ab der 2. Leihfristüberschreitung 
ab Rückgabetermin

0,50 € pro Medium pro an-
gefangener Woche ab Rück-
gabetermin

Schließfächer
(Beschädigung oder Verlust des
Schlüssels oder des Schlosses)

40,00 €

Leihfristen, Fristverlängerungen und Vormerkungen

Bücher, Tonträger, DVDs und
BluRays

4 Wochen 
Diese kann nach Ablauf ein-
mal um 2 Wochen verlän-
gert werden, wenn das Me-
dium nicht von anderer Seite 
verlangt wird.

Zeitschriften 2 Wochen

Die Gemeindevertretung Erzhausen hat in ihrer
Sitzung am 15.12.2022 die nachstehende neue

Benutzungs- und Entgeltordnung der
Gemeindebücherei Erzhausen beschlossen.

Benutzungsordnung der
Gemeindebücherei Erzhausen

§ 1
Allgemeines

1.1 Die Gemeindebücherei Erzhausen ist eine öffentlich-rechtliche Ein-
richtung der kulturellen Daseinsvorsorge der Gemeinde Erzhausen. Sie 
dient der allgemeinen Bildung, Ausbildung und Fortbildung sowie der 
Information und Freizeitgestaltung.
1.2 Die Benutzung der Gemeindebücherei mit ihren Angeboten und die 
Entleihung der Medien sind grundsätzlich kostenlos. Entgelte für be-
sondere Leistungen sowie Versäumnisentgelte u.a. werden nach der zu 
dieser Benutzungsordnung gehörenden Entgeltordnung in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.
1.3 Die Öffnungszeiten werden von der Verwaltung der Gemeinde Erz-
hausen festgesetzt. Sie werden durch Aushang in der Bibliothek und in 
der Presse bekannt gegeben.

§ 2
Anmeldung

2.1 Für die Benutzung der Bibliothek ist eine persönliche Anmeldung 
und die Ausstellung eines Bibliotheksausweises erforderlich. Kindergär-
ten, Schulen und ähnliche Einrichtungen erhalten einen Bibliotheksaus-
weis, wenn das von einer oder einem Vertretungsberechtigten unter-
schriebene Anmeldeformular vorliegt. 
Der Nutzer erhält einen Bibliotheksausweis, der Eigentum der Gemein-
debücherei bleibt. Der Bibliotheksausweis ist auf Verlangen vorzuzei-
gen.
2.2 Nutzer der Gemeindebücherei kann jeder ab 6 Jahren werden. 
2.3 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zusätzlich eine 
schriftliche Haftungserklärung eines Erziehungsberechtigten bzw. einer 
gesetzlichen Vertretung. Damit erklären diese ihr Einverständnis, dass 
ihr Kind die Gemeindebücherei und ihre Angebote nutzt und sie ver-
pflichten sich für entstehende Entgelte und Schadensfälle zu haften.
2.4 Der Nutzer ist verpflichtet, der Bibliothek Änderungen des Namens 
oder der Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen.
2.5 Der Verlust des Bibliotheksausweises ist der Gemeindebücherei zur 
Vermeidung missbräuchlicher Nutzung umgehend anzuzeigen. Für den 
Missbrauch verlorener Bibliotheksausweise haftet der Nutzer.
2.6 Mit Betreten der Gemeindebücherei erkennt der Nutzer die Be-
nutzungsordnung und die Hausordnung an. Mit der Unterschrift auf 
dem Anmeldeformular wird die Zustimmung zur Speicherung und Ver-
arbeitung folgender personenbezogener Daten gegeben: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Die 
Angaben werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestim-
mungen gespeichert und dienen ausschließlich internen Zwecken. Eine 
Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. Alle Daten werden 
drei Jahre nach der letzten Medienausleihe gelöscht, sofern Medien- 
und Entgeltkonto ausgeglichen sind.

§ 3
Ausleihe. Rückgabe. Fristverlängerung. Reservierung

3.1 Grundlage für alle Buchungsvorgänge ist der gültige Bibliotheks-
ausweis.
3.2 Medien werden gemäß der festgesetzten Leihfrist (s. Aushang + 
Ausleihquittung) ausgeliehen.
3.2.1 Besonders gekennzeichnete Medien werden nicht entliehen ( z. B. 
Präsenzbestand, Ausstellungsexemplare).
3.3 Die entliehenen Medien sind der Bibliothek unaufgefordert und 
fristgerecht zurückzugeben.
3.4 Die Leihfristen aller entleihbaren Medien können vor Ablauf der 
Frist zweimal verlängert werden, wenn keine Reservierung vorliegt. Die 
Leihfristen für Spiegel-Bestseller können nicht verlängert werden.
3.5 Die Medien aus dem Bereich Spiegelbestseller können nicht reser-
viert werden.
3.6 Alle DVDs und CDs dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt 
werden.
3.7 Die Bibliothek ist berechtigt, die Anzahl der entleihbaren Medien 
pro Nutzer zu begrenzen.
3.8 Die Verlängerung der Leihfrist ist auch folgendermaßen möglich:
- telefonisch (06150 135 916) und kann auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten durch Mitteilung auf den Anrufbeantworter vorgenommen wer-
den. 
- per E-Mail (buecherei@erzhausen.de)
- per WebOpac im eigenen Leserkonto.
3.9 Ferienausleihe: Es besteht bei Ferienbeginn die Möglichkeit, Medien 
mit verlängerter Rückgabefrist zu entleihen.
3.10 Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit 
einzufordern.
3.11 Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 4
Behandlung von Bibliothekseigentum

4.1 Der Nutzer ist verpflichtet, die Einrichtung, die elektronischen und 
sonstigen Geräte sowie die Medien der Gemeindebücherei sorgfältig zu 
behandeln und sie vor Verlust, Beschädigung und sonstigen Verände-
rungen zu bewahren.
4.2 Der Nutzer ist verpflichtet, sich bei der Ausgabe vom ordnungs-
gemäßen Zustand der Medien zu überzeugen und etwa vorhandene 
Schäden anzuzeigen.
4.3 Die Beschädigung und der Verlust entliehener Medien ist der Ge-
meindebücherei unverzüglich zu melden.
4.4 Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben 
zu lassen.
4.5 Für jede irreparable Beschädigung oder jeden Verlust von Medien 
ist der Nutzer schadensersatzpflichtig. Der Ersatz ist grundsätzlich in 
Höhe des Wiederbeschaffungswertes zzgl. Kosten für evtl. Folierung 
zu leisten.
4.6 Die Wiederbeschaffung verlorener Medien obliegt dem Nutzer.

§ 5
Entgelte und Einziehung

5.1 Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden, 
ist ein Versäumnisentgelt zu entrichten.
5.2 Wer seine Medien nicht zurückbringt und/oder die Entgelte nicht 
bezahlt, wird von der Ausleihe ausgeschlossen, bis das Medienkonto 
ausgeglichen ist.
5.3 Die Bibliothek ist nicht verpflichtet, schriftlich auf die Leihfristüber-
schreitung hinzuweisen.

§ 6
Hausordnung

6.1 Das Hausrecht obliegt der Bibliotheksleitung und kann an das Bib-
liothekspersonal übertragen werden. Den Anordnungen des Personals 
ist Folge zu leisten.
6.2 Jeder Nutzer hat sich in den Räumen der Gemeindebücherei so zu 
verhalten, dass andere Benutzer nicht gestört werden.
6.3 Jeder Nutzer ist verpflichtet, Taschen und Rucksäcke in den Schließ-
fächern einzuschließen.
6.4 Bei Verlust oder irreparabler Beschädigung eines Schließfachschlüs-
sels ist Ersatz für Schlüssel und Schloss zu leisten. Die Gemeindebüche-
rei übernimmt keine Haftung für den Verlust des Schließfachinhaltes.
6.5 Rauchen und Essen sind in der Bibliothek nicht gestattet. Tiere dür-
fen nicht in die Bibliothek mitgebracht werden.
6.6 Plakate und sonstige Informationsmaterialien dürfen in den Biblio-
theksräumen nur durch das Personal der Bibliothek aufgehängt oder 
verteilt werden.

§ 7
Ausschluss von der Benutzung

7.1 Wer wiederholt gegen die Benutzungsordnung verstößt, wird von 
der Nutzung der Gemeindebücherei auf Zeit oder bei besonders schwe-
ren Verstößen auf Dauer ausgeschlossen.
7.2 Alle Verpflichtungen des Nutzers die aufgrund dieser Benutzungs-
ordnung entstanden sind, bleiben auch nach einem Ausschluss beste-
hen.

§ 8 
Haftungsausschluss

8.1 Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung von 
Medien und Programmen an Dateien, Datenträgern und Hardware des 
Nutzers entstehen.
8.2 Die Bibliothek haftet nicht für verlorengegangene, beschädigte 
oder gestohlene Gegenstände des Nutzers in den Bibliotheksräumen.

§ 9
Inkrafttreten

9.1 Die Benutzung- und Entgeltordnungsordnung treten nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.
9.2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Benutzungsordnung vom 1.April 
2018 außer Kraft.

Anhang
Entgeltordnung der Gemeindebücherei Erzhausen

Öffnungszeiten

Montag       von 15:00 – 18:30 Uhr
Dienstag       von 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch       von 15:00 – 18:30 Uhr
Donnerstag   von 10:00 – 12:00 Uhr

Eine Verlängerung der Ausleihfrist (vor Ablauf der Frist) außerhalb der 
Öffnungszeiten sowie Vormerkungen sind möglich:

Telefonisch: 06150-13 59 16
E-Mail: buecherei@erzhausen.de
WebOpac im eigenen Leserkonto

Zahlweise

Entgelte sind in der Bücherei in bar zu entrichten.

Erzhausen, 05.01.2023

Für den Gemeindevorstand

gez. Dr. Heidenreich
(Erster Beigeordneter)

Jahresgebühr Bibliotheksausweis

Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre

kostenlos

Erwachsene ab 18 Jahre 10 € pro Jahr (12 Monate)

Schüler über 18 Jahre (mit Nach-
weis), Arbeitslose,
Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Rentner, Schwerbehinderte,
Studenten, Wehrdienstleistende

5 € pro Jahr (12 Monate)

Bezieher von Leistungen nach
SGB II und SGB XII (Nachweis 
durch Bescheid oder Sozialcard)

5 € pro Jahr (12 Monate)

Sonstige Gebühren

Ausleihe von Medien kostenlos

Ausstellen eines Ausweises für Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahren

1 €

Ersatzausweis 2,50 €

Ersatz von Medien / Boxen /
Etiketten / Hüllen

Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes + 3 € Bearbei-
tungsgebühr

Versäumnisentgelte pro angefangene Woche und Medium

Erwachsene 1. Mahnung 0,50 € pro Medium pro an-
gefangene Woche ab Rück-
gabetermin zusätzlich zu 
den Gebühren der 1. Mah-
nung + 1,50 € pro Medium 
pro angefangene Woche ab 
Rückgabetermin + Porto

Kinder unter 14 Jahren zahlen erst 
ab der 2. Leihfristüberschreitung 
ab Rückgabetermin

0,50 € pro Medium pro an-
gefangener Woche ab Rück-
gabetermin

Schließfächer
(Beschädigung oder Verlust des
Schlüssels oder des Schlosses)

40,00 €

Leihfristen, Fristverlängerungen und Vormerkungen

Bücher, Tonträger, DVDs und
BluRays

4 Wochen 
Diese kann nach Ablauf ein-
mal um 2 Wochen verlän-
gert werden, wenn das Me-
dium nicht von anderer Seite 
verlangt wird.

Zeitschriften 2 Wochen

Sternsingeraktion 2023 
vor dem Scheitern

(hF) Die diesjährige sternsing-
eraktion der Kath. Kirchenge-
meinde st. Josef kann in erz-
hausen nicht wie angekündigt 
durchgeführt werden. Das 
Vorbereitungsteam ist sehr 
enttäuscht, dass sich trotz 
umfangreicher Bemühun-
gen nicht genügend Kinder 
gefunden haben, um beim
sternsingen mitzumachen. es 
können daher keine Königin-
nen und Könige zum hausbe-
such kommen, um den segen 
der sternsinger auszuteilen. 
aus diesem grund bleibt den 
Verantwortlichen nichts ande-
res übrig, als die aktion wie zu 
Coronazeiten zu organisieren. 
Wer den segensspruch erhal-
ten möchte, kann diesen ge-
gen eine spende in der Kirche 
abholen, im anschluss an den 
gottesdienst: am samstag, 
07.01.23, 18:00 uhr in st. Josef 

egelsbach oder am sonntag, 
08.01.23, 10:00 uhr in Maria 
Königin erzhausen. Wem dies 
nicht möglich ist, der kann 
sich bei Frau regina gellner-
glöckner melden, tel. 06150 
990223, oder seine Bitte per 
e-Mail an sternsinger@kath-
kirche-erzhausen.de senden.
In egelsbach/erzhausen wird 
seit mehreren Jahren für ein 
bestimmtes Projekt gesam-
melt. Dieses Mal geht die 
spende nach argentinien in 
die Jugendausbildungsstätte 
taller Fatima. Das sternsing-
erteam behält die hoffnung, 
dass nächstes Jahr das Inte-
resse wieder wächst und sich 
dann wieder mehr Kinder fin-
den, die diese solidaritätsak-
tion „von Kindern für Kinder 
weltweit“ unterstützen.
www.kath-kirche-egelsbach.
de

Wohn- und Pflegezentrum Rodensee

Großes Weihnachts-
liedersingen

(aL) am 23.12.2022 besuchten 
heinz Weber und Wolfgang 
Demmel mit ihren akkor-
deons die seniorInnen des 
Wohn- und Pflegezentrums 
in erzhausen. gemeinsam 
musizierten und sangen sie 
mit den seniorInnen bekann-
te Weihnachts- und Winter-

lieder. alle teilnehmerInnen 
hatten an diesem nachmittag
großen spaß und sangen 
lautstark und zum großteil 
auswendig die Weihnachts-
lieder mit. auf diesem Wege 
nochmals vielen Dank an die 
beiden Musiker für die schö-
ne, gemeinsame Zeit.

Herr Wolfgang Demmel (links) und Herr Heinz Weber (rechts).

Telefon 06 151 – 308 25 - 0
www.kleinsteuber-immobilien.de

Allen Kunden, Freunden 
und Bekannten unseres 
Hauses wünschen wir 
alles Gute für das neue
Jahr 2023

Volkssternwarte
(sK) Das Jahr 2023 beginnt in 
der Volkssternwarte Darm-
stadt auf der Ludwigshöhe 
im Januar mit drei Veranstal-
tungen.
am samstag, den 14.01., 
um 17:30 uhr bietet die 
Volkssternwarte eine ca. 
eineinhalbstündige taschen-
lampenwanderung auf dem 
Darmstädter Planetenweg 
an. In maßstäblichem abstand 
sind für alle Planeten schau-
tafeln aufgestellt an denen 
auch mit hilfe von Modellen 
die ordnung in unserem 
sonnensystem erläutert wird. 
Diese Veranstaltung kostet 
3,00 € pro teilnehmer. aus-
gangspunkt ist der eingang 
des sternwartengebäudes.
ebenfalls am samstag, den 
14.01., findet ab 20:00 uhr 
bei wolkenfreiem himmel 
eine öffentliche Beobachtung 
„sterne über Darmstadt“ an 
den teleskopen der stern-
warte statt. Für den Zeitraum 

zwischen 20:00 und 21:30 uhr 
ist eine anmeldung auf der 
Internetseite www.vsda.de 
notwendig, ab 21:30 uhr kann 
die Veranstaltung auch ohne 
anmeldung besucht werden. 
Der eintritt zum Beobach-
tungsabend ist kostenlos.
am 28.1. um 17:00 uhr gibt 
es „eine reise rund um den 
Mond“ speziell für Kinder 
im alter von ca. 7-10 Jahren 
(und deren eltern). In dieser 
Veranstaltung wird altersge-
recht grundwissen zum Mond 
vermittelt, aber auch experi-
mente und ein spiel gehören 
zum Programm. Bei günsti-
gem Wetter wird natürlich 
der Mond durch ein teleskop 
beobachtet. Die Veranstal-
tung dauert ca. 105 Minuten 
und der eintritt kostet 5,00 € 
pro Person.
eine anmeldung ist auch 
hier auf der Internetseite des 
Vereins notwendig, da die 
teilnehmerzahl begrenzt ist.
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Lauftreff der SG-Egelsbach berichtet

Läuferinnen und Läufer feierten Jahresabschluss

(egelsbach, hM) Das Jahr neig-
te sich dem ende zu und tra-
ditionell feierte der Lauftreff 
wieder seinen Jahresabschluss 
am silvestertag auf dem Park-
platz an der Brandschneise in 
der Koberstadt. Vorab musste 
allerdings Leistung erbracht 
werden. Läuferinnen und Läu-
fer trafen sich hierzu bereits 
um 15 uhr um ihrem sport zu 
fronen. es gingen Walker, nor-
dicwalker und ambitionierte 
LäuferInnen in verschiede-
nen Leistungsklassen an den 
start. erfahrene gruppen-
leiter führten die einzelnen 
gruppen über gut befestigte 
Waldwege zum Jahresab-
schluss eine stunde durch 
den Koberstädter Wald. um 
16 uhr war es dann so weit, 
es wurden tische aufgestellt 
und die teilnehmerInnen hat-
ten zu trinken und Leckereien 
mitgebracht. auch sekt gab es 
im angebot und es wurde die 

gelegenheit genutzt damit 
auf das erfolgreiche Jahr 2022 
anzustoßen. Immerhin gab es 
trotz der sommerlichen hitze 
im letzten Jahr insgesamt 97 
Lauftreffveranstaltungen in 
der Koberstadt mit weit über 
2000 teilnehmern. eine Wal-
kerin wurde an diesem tag 
besonders geehrt, sie hatte 
es geschafft 2022 an 84 der 

97 Lauftreffs teilzunehmen. 
Für ihren besonderen Fleiß 
wurde sie vom orgateam 
mit einem Blumenstrauß 
belohnt. gegen 17 uhr löste 
sich die Feier langsam auf 
und alle LäuferInnen freuen 
sich bereits jetzt schon auch 
2023 an unserem seit über 44 
Jahre bestehenden Lauftreff 
wieder teilzunehmen. Zur Info 

für Interessierte, Freunde und 
Bekannt: Der Lauftreff findet 
jeden samstag und Mittwoch 
um 15 uhr an oben genannten 
treff statt. ab 1. april ändert 
sich für Mittwoch die startzeit 
auf 18 uhr. Das orgateam 
würde sich auf eine schnup-
perteilnahme von euch freu-
en. euer Lauftreffteam der 
sg-egelsbach.    

Dr. phil. Annika Nickel
06151/130 2824

annika.nickel@lafl eur-immobilien.de
www.lafl eur-immobilien.de

Neu und anders in Darmstadt!

Immobilienvermittlung mit Stil und Gefühl. 
Verkaufswunsch, Vermietungswunsch, 
kostenlose Marktpreiseinschätzung. 

LaFleur ImmobilienLaFleur Immobilien

AUTOAUTO
 BRUST BRUST

Ihre Meisterwerkstatt
für alle Marken

und für alle Fälle !

Guerickeweg 3 und 6
64291 Darmstadt
Tel: 06151-3967597
Fax: 06151-370326

Professionell

Fortschrittlich

Persönlich

Hochwertig

Schnell

Preiswert

LEISTUNGSPROFIL
• Elektrik / Elektronik
• Fahrzeugdiagnose
• Stoßdämpfer
• Unfallinstandsetzung
• Auspuff /

Rußpartikelfi lterauto·brust.de

• Achsvermessung
• Anhängerkupplungen
• Licht
• HU / AU

• Karosserie
• Klimatechnik
• Reifenservice
• Glasservice

HU / AU für alle Marken und Baujahre.

• Bremsen
• Ölwechsel
• Inspektion
• Abschleppdienst
• Ersatzwagen
• uvm.

Naturfreunde
Abwechslungsreiches Programm

(re) nach zwei Jahren Pan-
demie ohne festes Programm 
haben die naturfreunde 
egelsbach-erzhausen für 
2023 wieder ein umfangrei-
ches Jahresprogramm auf die 
Beine gestellt. neben den 
vereinsinternen terminen ent-
hält das Programm eine reihe 
von open-air-Konzerten mit 
gruppen aus der region. auch 
gibt es einige Veranstaltungen 
die gemeinsam mit anderen 
gruppen und organisatio-
nen durchgeführt werden. 
Dazu zählen die traditionelle
1. Mai Veranstaltung und der 

umwelttag am 9. Juli. auch 
Wanderungen und radtouren 
kommen 2023 nicht zu kurz. 
und in der reihe „Freitags im 
Waldhaus“ werden wieder 
aktuelle themen wie Krieg 
und umweltzerstörung the-
matisiert.
Das vollständige Programm 
ist auf der homepage der 
naturfreunde egelsbach-erz-
hausen (www.naturfreunde-
egelsbach-erzhausen.de) ver-
öffentlicht. außerdem kann es 
in Papierform bei Veranstal-
tungen im naturfreundehaus 
egelsbach abgeholt werden.

WIR-IN-ERZHAUSEN 

Neujahrsmorgen

(eW) Zum neujahrstag gehört 
für die Drei auch das aufräu-
men. Viele erzhäuser haben 

dies ebenso gehandhabt. 
Vielleicht sind wir im nächsten 
Jahr noch einige mehr.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20 
BIC: BFSWDE33MNZ
German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

Werden auch  
Sie zum Helfer!

„Es ist schön zu erfahren, dass man 
den Menschen als Arzt direkt und 
effektiv helfen kann.“ 

Dr. Uwe Kersten, Einsatzarzt

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

„Mit Stil und Gefühl“ –
Immobilienvermittlung neu und anders

(an) als kleine inhaberge-
führte Immobilien-agentur 
unterstützt Dr. annika nickel 
ihre Kunden individuell und 
persönlich, auf einer vertrau-
ensvollen, menschlichen ebe-
ne. Die Immobilienmaklerin 
annika nickel ist gebürtige 
Darmstädterin. Im sommer 
2022 hat sie ihr eigenes unter-
nehmen in arheilgen gegrün-
det. Zuvor war sie bei einer 
Luxusimmobilienmaklerin und 
danach bei einem namhaften 
Immobilienunternehmen aus 

Frankfurt am Main tätig. ei-
nige Immobilien hat sie schon 
verkauft. nun wagt sie in der 
eigenen region einen neu-
anfang und erfüllt sich damit 
einen langgehegten traum. 
Die historie von Darmstadt 
und umgebung und deren 
alte denkmal-geschützte 
häuser übten schon immer 
eine Faszination auf sie aus, 
gleichzeitig empfindet sie 
auch eine Leidenschaft für 
die moderne architektur. Mit 
dem Firmennamen LaFleur 
Immobilien drückt sie ihre 
Passion zu Frankreich und 
dessen stilvollen Immobilien 
aus. LaFleur ist eine Boutique-
agentur, die im gesamten 
rhein-Main-gebiet aktiv ist, 
mit dem Fokus auf Darmstadt 
und umgebung, wo annika 
nickel sich bestens auskennt. 
sie bietet ihren Kunden eine 
kostenlose und unverbindli-
che Beratung inklusive Markt-
preiseinschätzung ihrer Im-
mobilien. sobald ein auftrag 
vergeben ist, geht Frau nickel 
im persönlichen gespräch auf 
die Bedürfnisse und Wünsche 
des Interessenten ein. sie 
versucht auf diese Weise die 
für ihn passende Immobilie zu 

finden. Der Verkäufer begibt 
sich bei ihr in vertrauensvolle 
hände. Frau nickel tut alles, 
damit die Immobilien wert-
schätzend, diskret und sicher 
zu einem optimalen Preis 
veräußert werden können. 
Ziel ist es, eine vertrauens-
volle Basis und nachhaltige 
geschäftsbeziehungen zu 
den Kunden aufzubauen und 
eine positive entwicklung in 
Darmstadt zu begünstigen. 
LaFleur Immobilien will keine 
schnellen abschlüsse, sondern 
zufriedene Kunden. Deshalb 
hat Frau nickel Finanzexper-
ten und energieberater an 
ihrer seite, die bei Fragen und 
Bedenken seitens der Kunden 
jederzeit zur Verfügung ste-
hen. Mit ihrem home staging 
Partner bereitet Frau nickel 
die häuser und Wohnungen 
ihrer Kunden geschmackvoll 
für hochwertige Fotos und 
zu den Besichtigungen vor 
und vermittelt damit ein 
erstes Wohngefühl für den 
Interessenten. Die Besichti-
gungen werden mit viel herz 
durchgeführt und werden zu 
einem erlebnis gemacht. Für 
das Betrachten der räumlich-
keiten und das anschließende 

gespräch mit den Interessen-
ten nimmt sich Frau nickel viel 
Zeit. Besichtigungen werden 
nur in einzelterminen durch-
geführt, um die Kunden in-
dividuell beraten zu können. 
um die schokoladenseite der 
Immobilien hochwertig zu 
präsentieren arbeitet Frau ni-
ckel mit vollem engagement. 
Dazu gehören professionelle 
Makeover-Fotografien, das 
sind professionelle tageslicht- 
und abenddämmerungsauf-
nahmen – je nach situation 
und Immobilie. Diese werten 
sie auf und zeigen deren be-
sondere Vorzüge. Damit dies 
optimal gelingt, arbeiten wir 
mit spezialisierten Fotogra-
fen zusammen. auf Wunsch 
setzen wir eine 360°-Kamera 
ein, um hochwertige virtu-
elle Innenaufnahmen der 
Immobilien zu erhalten. Mit 
dieser technik bieten wir 
Interessenten, die nicht vor 
ort sein können, eine Besich-
tigungstour durch die ange-
fragten Immobilien. haben 
wir Ihr Interesse geweckt, 
dann freuen wir uns auf ein 
unverbindliches und kosten-
loses Beratungsgespräch mit 
Ihnen! Kontaktieren sie uns!



NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
AB JANUAR 2023

Dienstag bis Sonntag 

von 10 bis 17 Uhr

Café Sammeltasse
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STEUERN
 und FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.
Christina Bassenauer 

Steuerfachwirtin 
DIN77700-zertifizierte 

Beratungsstelle 
Trinkbornstraße 21 

64291 Darmstadt-Wixhausen 
☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

Lohn- und
Einkommensteuer

Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Steuerring)

Selcuk Yazici
Frankfurter Landstraße 95

64291 Darmstadt

☎ 06151-1362803
buero-arheilgen@steuerring.de

www.steuerring.de/
buero-arheilgen

Steuerring: Wir erstellen Ihre
Steuererklärung – für Mitglieder,

nur bei Arbeitseinkommen,
Renten und Pensionen.

Ab sofort suchen wir eine/n 
Fachverkäufer/in

(m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit, 

im Lebensmittelhandwerk, 
Fleischerei.

Auch Quereinstieg möglich!

Metzgerei Jung
Wixhausen

☎ 06150-84483

 STELLENMARKT

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK)
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effizient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

☎ 03632-667470

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pflan-
zungen und Pflege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pflasterarbeiten – 
Natursteinpflaster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pflasterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!

☎ 06150-8677462 oder
☎ 0173-3189501

Email: tunc-galabau@hotmail.de

 BETREUUNG und PFLEGE

 RUND UMS HAUS

 SCHNÄPPCHENMARKT

Erfahrener Fliesenleger
verlegt Fliesen auch großfor-
matige Fliesen, Platten und 
Mosaik.
Fliesenverlegung Robert

☎ 0157-50389907

 IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspfl ege
• Verhinderungspfl ege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtscha� liche Versorgung
• Entlastungspfl ege für
 125,– Euro/monatlich

 KÖRPER u. GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!

AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

MB-GARTEN PROFI
Ihr Garten in den
besten Händen!

Gartenarbeiten: Jahres-Pflege, 
Hecken schneiden, Neupflan-
zungen, Baumfällungen, Ab-
bruch, Entsorgung, Pflaster-
arbeiten, Kellerwand isolieren/
abdichten, Zaun-Montage 
UND NOCH VIELES MEHR auf 
Anfrage!

M. Bakan
☎ 0177-8037326 oder 

0157-35130879

 VERSCHIEDENES

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

☎ 06151-782615

ANTIQUITÄTEN

ARHEILGER-
POST.DE 

GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

HairSalone daTina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
     Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

 FRISUR/KOSMETIK

 FAHRZEUGE
Wir kaufen 

Wohnmobile + Wohnwagen
☎ 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

 ENTRÜMPLUNG 
und ENTSORGUNG

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein (auf Wunsch auch 
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in 
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

☎ 06151-159 499 5

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

☎ 06151-9679373

Achtung Achtung Sammler 
kauft Pelze Nerze aller Art Silber 
Uhren aller Arten Schallplatten 
Nähmaschinen Schreibmaschi-
nen Bernstein Münzen Zinn Blei-
kristall Ferngläser Perücken Tep-
piche Bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

☎ 069-67704886

A&E Entrümpelungen
- Wohnungsauflösungen
- Kellerentrümpelungen
- Lagerauflösungen
- Geschäftsauslösungen
- Messi Wohnungen 
Selbstverständlich besenrein 
auf Wunsch und vorheriger 
Absprache auch Endreinigung 
möglich. Tapeten und Boden-
beläge aller Art werden von 
uns ebenfalls auf Wunsch ent-
fernt. Wir Entsorgen fachge-
recht und umweltfreundlich.
Kurzfristige Termine möglich.

☎ 0177-3905927

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

Gardinenideen Viktoria
Standard war GESTERN! In-
dividualität in der Form von 
Maßanfertigung – ist HEUTE!
Dank unserer professionellen, 
fachlichen und kompetenten 
Beratung, sind wir in der Lage 
individuelle Lösungen für Sie 
zu finden, damit Ihre Wunsch-
gardinen vollkommen Ihrem 
eigenen Geschmack und De-
sign entsprechen!
Vereinbaren Sie einen per-
sönlichen Beratungstermin 
mit uns:

☎ 06103-5096864
gardinenideen-viktoria.de

August-Bebel-Straße 29,
63225 Langen

Sie möchten schöne und 
gepflegte Füße haben?

Dann steht Ihnen
Ihre mobile

Fachfußpflegepraxis
Simone Haese-Reitz
Jägertorstr. 10, 64291 Darm-

stadt gerne zur Verfügung.
Gerne besucht Sie

meine Kollegin
Ewelina Christel zuhause!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
☎ 06151-8507778 oder

0160-8049925

 NAGEL- und
 FUSSPFLEGE

Eine von zwei Garagen-
plätze (Hydraulik) für einen 
Kleinwagen im Schmittweg in 
Arheilgen zu vermieten.

☎ 06151-45180

Attraktive 35 J. liebe, treue 
Frau ohne Kinder sucht humor-
vollen, netten Mann ab 35 J.
für ein gemeinsames Leben. 
Trau Dich!

Kontakt:
mirawaw87@gmail.com

Wir bieten Ihnen:
• Einen anspruchsvollen, 

sicheren Arbeitsplatz 
mit leistungsgerechter 
Vergütung und betrieb-
licher Altersvorsorge. 

• Sichere, langfristige 
Perspektiven in einem modernen Unternehmen. 

• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. 

• Die Mitgestaltung eines Teams, mit hoher Sozial-
kompetenz, in einem sehr guten Betriebsklima.

... wir freuen uns auf Sie!
Schicken Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:
Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH
Residenzleitung Dagmar Gutjer
Borsdorffstraße 40 · 64289 Darmstadt
Telefon 06151 739-0 · Fax 06151 739-589
dagmar.gutjer@wohnpark-kranichstein.de
www.wohnpark-kranichstein.de

Kommen Sie in unser Team ...
Wir suchen ab sofort 

Servicemitarbeiter (m/w/d)
Gelernt und ungelernt, 
in Voll- und Teilzeit.

Geschirr, Porzellan, Zinn,
Möbel, Handtaschen, Abend-
bekleidung, Armband- und 
Taschenuhren (auch defekt), 
Münzen.

☎ 0163-9566622

Kostenloser Flughafen Transfer 
zum Rhein/Main Airport

LTS Fahrservice Darmstadt
Lindenweg 6 
Haustürabholung
Flughafen Shuttle
Flughafentransfer
------------------------------------
Premium Partner von
flughafen-hopser.de
urlaubmitextras.de

☎ 01520-6677550

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

☎ 06158-6086988
☎ 0173-3087449

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder An-
hänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr km-

Stand · Zustand egal
Alles anbieten!

Telefon 06158-608 69 88
oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

Suche zuverlässige, 
deutschsprachige

Putz-/Haushaltshilfe
(gerne älter) für Senioren-
haushalt in DA-Arheilgen.
1 bis max. 3 Std. tgl. auch am 
Wochenende.

☎ 0151-10650451

Große Hausarztpraxis zwischen Darmstadt und Frankfurt

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Verstärkung (m/w/d) für das Praxisteam

Arbeitszeit : 20 Stunden pro Woche

Wir wünschen uns hohe Flexibilität, Belastbarkeit,
organisatorische Fähigkeiten und Freude am Umgang mit 
Menschen. Medizinische Fachkenntnisse sind von Vorteil, 
aber nicht zwingend erforderlich.

Wir bieten gründliche Einarbeitung, ein kompetentes off enes
Team und übertarifl iche Bezahlung.

Aussagekräft ige Bewerbungsunterlagen bitt e an:

bewerbung-praxis@web.de

Was bleibt? 
Ihr Erbe.  
Für unsere Natur.
Tel 05527 914 419 | sielmann-stiftung.de

„BEE with me!

Die Kampagne zum 
Schutz der Bienen
www.provieh.de

„

Immer aktuell!
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Trauer- und  
Familienanzeigen
in Ihrem Erzhäuser Anzeiger

DA - 78 66 888

Kaspar
Bestattungen

Gräfenhäuser Str. 4a
64390 Erzhausen
T. 06150-5451166  

www.kaspar-bestattungen.de

Wir begleiten Sie von
der ersten Minute an.

 info@bachmann-bestattungen.de

Bahnstr. 182A

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Schwester, Tante, Omi und Uromi

Charlotte Fornoff
geb. Krämer

* 10. 07. 1925   † 24. 12. 2022

In Liebe
Gerlinde und Werner Schmidt
Carola und Herbert Schurzmann
Elke und Gerd Grimm
Holger Grimm mit Tom und Ben
Steffen und Jutta Grimm mit Nils und Lena
Jürgen und Dorothee Fornoff mit
Fabian Fornoff und Selina Rösner

      
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Mittwoch,
den 11. Januar 2023 um 14 Uhr auf dem Friedhof in Erzhausen statt.

Erinnerungen,
die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.

Herzlichen Dank.
Der Verlust unserer geliebten Heidi ist für uns
unverändert schwer.

Zu sehen und zu erleben, wie viel Liebe,
Freundschaft und Verbundenheit ihr in den
schönen und in den schweren Zeiten ihres Lebens
entgegengebracht wurde, freut uns und hilft uns 
sehr. Es tröstet uns, dass Heidi so viele Menschen 
auch in ihrer letzten Lebensphase und nach ihrem 
Tod liebevoll begleitet haben.

Wir danken für die Zuneigung und Unterstützung, 
die uns in vielerlei Weise so liebevoll zuteil wurde 
und die uns in schwerer Zeit sehr hilft.

Im Namen aller Angehörigen:
Klaus Heininger und Familie

Heidi
Heininger
* 23. 02. 1958   † 26. 11. 2022

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg der Freiheit.

Wir haben für immer einen lieben Menschen verloren.

Sonja und Volker
mit Familien und allen Angehörigen

Die Trauerfeier fand auf Wunsch der Verstorbenen im 
engsten Familienkreis statt .
Wir danken allen Freunden und Nachbarn für die
erbrachte Anteilnahme.

Käthe Hamm
geb. Nier

* 05. 08. 1935     † 26. 12. 2022

Stellungnahme der SPD-Fraktion
zum Haushalt 2023  

Zunächst möchte ich mich 
als einer der Vertreter der 
sPD-Fraktion im haupt- und 
Finanzausschuss, für die ge-
leistete arbeit, bei alexander 
steinmetz und den Fachbe-
reichen bedanken, sowie 
dem Vorsitzenden des huFI-
na roland Blüm und dessen 
Mitgliedern für die sachlichen 
und kollegialen Beratungen. 
Die sPD-Fraktion sieht das er-
gebnis der haushaltsberatun-
gen durchaus zwiespältig. ei-
nerseits stehen der gemeinde 
erzhausen für das kommende 
haushaltsjahr erhebliche 
Mehreinnahmen, auch der 
erhöhung der grund- und 
gewerbesteuer geschuldet zur 
Verfügung. andererseits sind 
die ausgaben durch erhöhte 
Personalkosten, die erhöhte 
Kreisumlage, höhere energie-
kosten, aber auch kostspieli-
gen extraausgaben, wie zum 
Beispiel 55.000€ jährlich für 
den Da-DI Liner gestiegen. 
Dies kann zwar durch die 
vorhandenen rücklagen 
ausgeglichen werden, wir 
als sPD-Fraktion sind jedoch 
der Überzeugung, dass es 
das Ziel für die kommenden 
haushaltsjahre sein muss 
einen ausgeglichenen haus-
halt zu erreichen, ohne auf 
rücklagen, falls überhaupt 
vorhanden, zurückgreifen zu 
müssen. Die stadt Pfungstadt 
hat es zum Beispiel bei ihrem 
letzten haushalt durch in-
tensive Beratungen zwischen 
Verwaltung und Magistrat 
geschafft, durch erhebliche 
einsparungen bei den sach- 
und Dienstleistungen, eine 
erhöhung der grundsteuer 
abzuwenden. auch nach 6 
Jahren als gemeindevertreter 
im huFIna, habe ich die hoff-

nung nicht verloren, dass der-
artiges vielleicht auch in erz-
hausen möglich sein kann: Die 
Vorlage eines ausgeglichenen 
haushalts, vom gemeindevor-
stand und den Fachbereichen 
gemeinsam erarbeitet. 
In Bezug auf die haushalts-
planungen für den Finanz-
haushalt, möchte ich für die 
sPD-Fraktion anmerken, dass 
es doch zukünftig für die 
Fachbereiche, speziell für 
den Fachbereich 3 möglich 
sein muss, eine realistische 
den arbeitskapazitäten des 
Fachbereichs angepasste 
Jahresplanung zu erstellen. 
Ich möchte hier an dieser 
stelle auf keinen Fall, mit die-
ser Kritik falsch verstanden 
werden. Der sPD-Fraktion ist 
sehr wohl bewusst, dass der 
Fachbereich an seinen perso-
nellen grenzen arbeitet. eine 
realistische der arbeitskapa-
zität und dem haushaltsjahr 
angepasste Jahresplanung, 
der zu realisierenden Projekte 
würde mit sicherheit zu einer 
verminderten Belastung des 
Fachbereichs führen. anstatt 
unsererseits immer wieder 
Projekte im haushalt zu 
budgetieren, deren umset-
zung allein aus Zeitgründen 
unrealistisch ist.  Für die sPD-
Fraktion ist es mehr als ärger-
lich, dass zum Beispiel längst 
beschlossene Vorhaben wie 
der austausch der Fenster und 
der Fassadendämmung in dem 
von der gemeinde vermiete-
ten Wohnungen in der haupt-
straße 99, obwohl seit 3 Jahren 
budgetiert immer noch nicht 
ausgeführt sind. Wir können 
nicht einerseits als gemeinde 
erzhausen ein neubaugebiet 
mit nullemissionen planen 
und auf der anderen seite 

als Vermieter von Wohnung-
en auftreten, die in einem 
desaströsen energetischen 
Zustand sind. Da hat die ge-
meinde eine Vorbildfunktion. 
Wäre ich dort Mieter, hätte ich 
aufgrund der daraus resultie-
renden erhöhten heizkosten, 
schon längst die Mietzahlung 
entsprechend gekürzt. Des 
Weiteren möchte ich für die 
sPD-Fraktion anmerken, dass 
wir die halbjährlichen Berich-
te des gemeindevorstands als 
zu spät eingebracht erachten. 
Der erste Bericht wurde dem 
huFIna am 22.09. zur Kennt-
nis gegeben und der Zweite 
am 24.11. im huFIna und zur 
Kenntnisnahme in der sitzung 
der gemeindevertretung am 
15.12.2022. eine vernünftige 
Beratung und analyse der 
Berichte in der Fraktion fast 
zeitgleich mit den Beratun-
gen zum haushaltsentwurf 
ist somit kaum möglich. eine 
bloße Kenntnisnahme der 
Berichte durch die gemein-
devertreter ist nicht sinn und 
Zweck dieser Pflichtübung, 
sondern, auch noch die Mög-
lichkeit als gemeindevertreter 
zu haben, nach analyse der 
Berichte einfluss zu nehmen. 
abschließend möchte ich hier 
für die sPD-Fraktion erklären, 
dass wir dem vorliegenden 
haushalt, ungeachtet der 
kommenden erhöhung der 
Zahlungen an den Kreis wie 
an der huFIna-sitzung am 
8.12.2022 beschlossen mit 
einem vorläufigen Defizit 
von zirka 270.000€ im er-
gebnishaushalt zustimmen 
werden. Dies gewährleistet 
eine zeitnahe genehmigung 
des haushalts 2023, durch den 
Landkreis und damit schnelle-
re finanzielle handlungsmög-
lichkeiten unserer gemeinde 
im Jahr 2023.               

Für die SPD-Fraktion:
Dietrich Schmid,

stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

Kinder- und Junger Chor St. Josef im Pastoralraum

AusKLANG 2022 mit Krippenspiel
und Christmette

(MB) Mit der musikalischen 
gestaltung der Kinder-Krip-
penfeier an heiligabend in 
st. Josef verabschiedeten sich 
der KinderMusikKreis und 
der Kinderchor des Pastoral-
raums in die Feiertage. Im 
vollen egelsbacher gotteshaus 
brachte die „engelweihnacht“ 
Kleinen und großen die ge-
burtsgeschichte Jesu kindge-
recht näher. Dabei kam – na-
türlich – auch die Musik nicht 
zu kurz, denn der gemeinde 
bekannte Weihnachtslieder 
begleiteten die „story“ und 
luden zum Mitsingen ein. 
gemeindereferentin Cristina 
Becker übernahm den litur-
gischen teil, tanja Buhl den 
musikalischen und Lea Kissel 

sowie Lena Barisic gaben ihr 
(sehr gelungenes) regiedebüt.
ohne die vielen fleißigen hel-
ferinnen bei Kulisse, Kostüm, 
Küche und Kinderbetreuung 
wäre auch eine solche Veran-
staltung nicht in diesem rah-
men zu stemmen gewesen. 
Donnernder applaus für alle 
akteur:innen belohnte die 
truppe dafür!
später am nachmittag – ei-
gentlich schon abend – konn-
te dann der Junge Chor bei 
der musikalischen gestaltung 
der Familien-Christmette 
überzeugen. Bekanntes, aber 
auch ganz neue töne, ließen 
die gemeinde aufhorchen. 
so erklang zu ersten Mal das 
„sanctus“ aus der „Missa se-

cunda Pontificale“ von Perosi 
im gottesdienst – einer Messe, 
die der Junge Chor derzeit im 
rahmen eines regionalen Pro-
jektes probt.
Zu hören sein wird das ge-
samtwerk – dann unter der 
Leitung von Martin Winkler –
am 11.03.2023 in der Vor-
abendmesse in „hl. thomas 
von aquin“ (Langen) und am 
12.03.2023 im gottesdienst in 
„st. stephan“ (sprendlingen). 
spätestens da gibt es dann ein 
„Wiederhören“!
Mitmachen geht übrigens 
immer: Wer Lust hat, kann 
sich jederzeit auf der Website 
(www.chor-st-josef.de) oder 
per e-Mail an chorleitung@
chor-st-josef.de informieren. 


